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Mitteilung des Senats vom 25. November 2025

Flichennutzungsplan Bremen

36. Anderung

Bremen-Osterholz (,,Campus Osterholz* und ,,Gewerbegebiet
NuBhorn*)

Zur Anderung des geltenden Flichennutzungsplanes Bremen wird fiir den
oben naher bezeichneten Bereich der Entwurf des Planes zur

36. Flachennutzungsplananderung (Bearbeitungsstand: 13. Januar 2025)
vorgelegt.

Die stadtische Deputation fiir Mobilitat, Bau und Stadtentwicklung hat
hierzu am 6. November 2025 den als Anlage beigefligten Bericht erstattet.

Der Bericht der stadtischen Deputation fiir Mobilitat, Bau und
Stadtentwicklung wird der Stadtbiirgerschaft hiermit vorgelegt.

Der Senat schlie3t sich dem Bericht der stadtischen Deputation fiir
Mobilitat, Bau und Stadtentwicklung an und bittet die Stadtbiirgerschaft,
die 36. Anderung des Flichennutzungsplanes Bremen fiir ein Gebiet
in Bremen-Osterholz (Bearbeitungsstand vom 13. Januar 2025) zu
beschlieBen.

Bericht der stidtischen Deputation fiir Mobilitit, Bau und
Stadtentwicklung zum Flichennutzungsplan Bremen, 36. Anderung,
Bremen-Osterholz (,,Campus Osterholz* und ,,Gewerbegebiet
NuBhorn“) (Bearbeitungsstand: 13. Januar 2025)

Die stadtische Deputation fiir Mobilitat, Bau und Stadtentwicklung legt die
36. Anderung des Flichennutzungsplans Bremen und die entsprechende
Begriindung vor.

A. Verfahren nach dem Baugesetzbuch (BauGB)
1. Planaufstellungsbeschluss

Die stadtische Deputation fiir Mobilitat, Bau und Stadtentwicklung
hat in ihrer Sitzung am 20. Februar 2025 beschlossen, dass fiir das
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Plangebiet die 36. Anderung des Flichennutzugsplans Bremen
aufgestellt werden soll (Planaufstellungsbeschluss). Dieser
Beschluss ist am 26. Februar 2025 offentlich bekannt gemacht
worden.

Friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Absatz 1 BauGB

Zum Entwurf der 36. Flachennutzungsplananderung ist am 29. Juni
2023 vom Ortsamt Osterholz im Rahmen der Aufstellung des
Bebauungsplans 2554 (ehemals 2554 A) eine friihzeitige
Beteiligung der Offentlichkeit an der Bauleitplanung im Rahmen
einer offentlichen Versammlung der Einwohnenden durchgefiihrt
worden. Das Ergebnis dieser Beteiligung ist in die Planung
eingeflossen. Anderungen in den Planungszielen haben sich
aufgrund dieser Beteiligung nicht ergeben.

Friihzeitige Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager
offentlicher Belange nach § 4 Absatz 1 BauGB

Zur 36. Flachennutzungsplananderung Bremen ist im Rahmen der
Aufstellung des Bebauungsplans 2554 mit den von der Planung
beriihrten Behorden und sonstigen Tragern 6ffentlicher Belange
sowie dem Ortsamt Osterholz, die friihzeitige Beteiligung nach § 4
Absatz 1 BauGB vom 4. November 2022 bis 21. November 2022
durchgefiihrt worden. Am 14. November 2022 fand eine
Videokonferenz per Zoom zur Grobabstimmung statt. Das Ergebnis
dieser Beteiligung ist in die Planung eingeflossen.

Veroffentlichung nach § 3 Absatz 2 BauGB und Beteiligung der
Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange nach § 4
Absatz 2 BauGB

Die stadtische Deputation flir Mobilitat, Bau und Stadtentwicklung
hat am 20. Februar 2025 die Veroéffentlichung der Unterlagen zur
36. Anderung des Flichennutzungsplans (Bearbeitungsstand:

13. Januar 2025) im Internet nach § 3 Absatz 2 BauGB
beschlossen.

Die Veroffentlichung im Internet geman § 3 Absatz 2 BauGB und
die Anhorung der zustandigen Behorden und sonstigen Trager
offentlicher Belange gemanR § 4 Absatz 2 BauGB sind fiir die

36. Flachennutzungsplananderung gleichzeitig durchgefiihrt
worden (§ 4a Absatz 2 BauGB).

Der Planentwurf mit Begriindung und die nach Einschatzung der
Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen
Stellungnahmen wurden in der Zeit vom 5. Marz 2025 bis 7. April
2025 im Internet veroffentlicht. Zusatzlich wurden diese
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Unterlagen im gleichen Zeitraum bei der Senatorin fiir Bau,
Mobilitat und Stadtentwicklung zur Einsicht bereitgehalten.

Die Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange sind liber
die Veroffentlichung im Internet geman § 3 Absatz 2 BauGB
informiert worden.

Ergebnis der Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager
offentlicher Belange nach § 4 Absatz 2 BauGB

Stellungnahme vom FernstraBenbundesamt - Autobahn GmbH
vom 5. Marz 2025:

Das FernstraBenbundesamt teilte in seiner Stellungnahme vom
5. Marz 2025 folgendes mit:

,Das Vorhaben hat einen Abstand von rund 1,2 Kilometern zur
nachstgelegenen in der Baulasttragerschaft der Autobahn GmbH
des Bundes befindlichen A 1 beziehungsweise der zugehdorigen
Anschlussstelle Bremen Uphusen-Mahndorf und rund 1,6 Kilometer
zur ebenfalls in der Baulasttragerschaft der Autobahn GmbH des
Bundes befindlichen A 27.

Aufgrund des Abstandes zu den Bundesautobahnen gibt es
grundsatzlich keine Vorbehalte gegen die Planung.

Folgende Anforderung bitte ich jedoch textlich mit festzusetzen
beziehungsweise zu beriicksichtigen:

Von der A 1 und der A 27 gehen Emissionen (Larm, Abgase) aus.
Etwaige Anspriiche daraus gegenliber dem StraBenbaulasttrager
der Autobahn, unter anderem auf aktiven wie passiven
Schallschutz, sind sowohl zum jetzigen Zeitpunkt als auch
zukiinftig ausgeschlossen.*

Die stadtische Deputation fiir Mobilitat, Bau und Stadtentwicklung
nimmt dazu wie folgt Stellung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis zu den Larmimmissionen wird lediglich zur Kenntnis
genommen. Eine Festsetzung im Flachennutzungsplan liegt nicht
im Regelungsinhalt von selbigem. Im Rahmen der
schalltechnischen Untersuchung haben sich keine
Schallimmissionen seitens der Autobahn ergeben, die einer
Bebauung entgegenstehen. Im Umfeld des Plangebiets liegen
zudem Wohngebiete, die bereits einen Schutzanspruch haben.
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Die stadtische Deputation fiir Mobilitat, Bau und Stadtentwicklung
empfiehlt diesbeziiglich, den Planentwurf aus den vorgenannten
Griinden nicht zu andern.

Stellungnahmen weiterer Behorden

Einige Behorden und sonstige Trager o6ffentlicher Belange haben
Hinweise vorgebracht, die zu redaktionellen Anderungen und
geringfligigen inhaltlichen Anpassungen/Erganzungen der
Begriindung geflihrt haben. Diesbeziiglich wird auf den
Gliederungspunkt 7 dieses Berichts verwiesen.

Nach Klarung bestimmter fachlicher Fragestellungen haben die
Ubrigen Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange
gegen die Planung keine Einwande.

Stellungnahmen der Offentlichkeit

Anlasslich der Offentlichkeitsbeteiligung sind keine
Stellungnahmen aus der Offentlichkeit eingegangen.

Anderungen des Planentwurfs und der Begriindung nach der
Veroffentlichung

Anpassungen/Erganzungen des Planentwurfs

Nach der Offentlichkeitsbeteiligung ist der Planentwurf zur
36. Flachennutzungsplananderung nicht gedndert worden.

Geringfligige Anpassungen/Erganzungen der Begriindung

Aufgrund weiterer Hinweise im Rahmen der durchgefiihrten
Beteiligungen ist eine Uberarbeitung der Begriindung mit
Umweltbericht erforderlich geworden. Die Anpassungen und
Erganzungen sind liberwiegend redaktioneller Art oder dienen der
Klarstellung.

— Kapitel C 2: Die Anbindung an den offentlichen
Personennahverkehr wurde durch eine Buslinie erganzt.

— Kapitel C 3: Zur Entsorgung wird der Hinweis auf eine in
Planung befindliche Druckrohrleitung erganzt.

— Kapitel D 1: Unter den Zielen des Umweltschutzes wurden das
Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenveranderungen und
zur Sanierung von Altlasten (BBodSchG) sowie die Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) als
Fachrecht von besonderer Relevanz erganzt. Auch wurde zum
neuen Rechtsrahmen der novellierten Baumschutzverordnung



erldutert, dass wegen der Uberleitungsvorschrift noch die alte
Baumschutzverordnung anzuwenden ist.

— Kapitel D 2 ¢: Zum Schutzgut Boden wurden Hinweise zum
nachsorgenden Bodenschutz und zum geologischen
Untergrund erganzt.

— Kapitel D 2 ¢c: Zum Schutzgut Klima wurden Beispiele fiir
Vermeidungsmafnahmen erganzt.

— Kapitel D 6: Es wurden Hinweise zu altlastenrelevanten
Vornutzungen erganzt.

Die Begriindung mit Umweltbericht (Bearbeitungsstand: 13. Januar
2025) (aktualisierte Fassung) enthalt die vorgenannten
Anpassungen und Erganzungen.

Im Ubrigen wurde die Begriindung mit Umweltbericht redaktionell
Uberarbeitet.

Die stadtische Deputation fiir Mobilitat, Bau und Stadtentwicklung
empfiehlt, der erganzten Begriindung mit Umweltbericht
zuzustimmen.

Absehen von einer erneuten Veroffentlichung im Internet geman
§ 4a Absatz 3 BauGB

Im Rahmen der durchgefiihrten Beteiligungen wurden keine
Hinweise und Anmerkungen vorgetragen, die eine Anderung des
Planentwurfes notwendig machen. Die Begriindung mit
Umweltbericht wurde geringfligig klarstellend erganzt und
redaktionell liberarbeitet. Durch die nach der Veroffentlichung
geman § 3 Absatz 2 BauGB vorgenommenen geringfligigen
Anpassungen und Erganzungen der Begriindung mit Umweltbericht
(siehe Punkt 7 dieses Berichts) sind die Grundziige der Planung
nicht berlihrt worden. Auch fiihren diese Anpassungen der
Planbegriindung bei unverdandert gebliebenem Planentwurf nicht zu
einer erstmaligen oder starkeren Berlihrung von Belangen.

Wegen fehlender Rechtswirkung eines unverandert gebliebenen
Planentwurfes kommt § 4a Absatz 3 Satz 4 BauGB, der die
Einholung der Stellungnahmen auf die von der Anderung oder
Erganzung des Planentwurfs betroffene Offentlichkeit sowie die
beriihrten Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange
beschrinkt, nicht zur Anwendung. Die vorgenannten Anderungen
der Planbegriindung beriicksichtigen die im Rahmen der
Behordenbeteiligung vorgetragenen Hinweise und wurden mit den
davon beriihrten Behorden und sonstigen Tragern offentlicher
Belange einvernehmlich abgestimmt.
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Die Einholung von weiteren Stellungnahmen der Offentlichkeit ist
hier entbehrlich, da der unverandert gebliebene Planentwurf keine
zusatzlichen Betroffenheiten auslost.

Die Rechtsnorm des § 4a Absatz 3 BauGB (erneute
Veroffentlichung im Internet) kommt hier also nicht zur
Anwendung.

Stellungnahme des Beirates

Der zustandige Fachausschuss fir Klimaschutz, Bau, Verkehr, Umwelt
und Stadtteilentwicklung des Beirates Osterholz hat den Planentwurf
zur 36. Anderung des Flichennutzungsplans in seiner Sitzung am
20. Marz 2025 behandelt und einstimmig zur Kenntnis genommen.

Dartiiber hinaus ging seitens der Fraktion der CDU des Beirates
Osterholz am 4. April 2025 folgende Stellungnahme ein:

»Grundsatzlich begrii3t die Beiratsfraktion der CDU Bremen-Osterholz
den Neubau von Schulen, da dieser zum Wohle unserer Kinder ist und
die Bildungslandschaft bereichert.

Sowohl auf einer Einwohnerversammlung am 29. Juni 2023 als auch in
einer Stellungnahme des Beirats Bremen-Osterholz vom 21. August
2024 sind folgende kritische Schwerpunkte formuliert worden:

— Angst vor einer Uberbelastung der verkehrlichen Situation in der
Kuhkampsiedlung (im speziellen Langwedeler Strae und Im Alten
Dorf) durch Elterntaxis. Gefordert werden hier von den
Anwohner:innen verkehrsberuhigende MaBnahmen zur
Verhinderung von Elterntaxis.

— Sorge davor, dass es in der Kuhkampsiedlung zu
straBenbautechnischen MaBnahmen kommt, um den Schulweg fir
die Kinder sicherer zu gestalten, zum Beispiel die Einrichtung von
FuB- und Fahrradwegen, deren Kosten auf die Anwohner:innen
umgelegt werden.

— Die Planung von 13 Parkplatzen und einen Behindertenparkplatz
fir den Campus Osterholz, bei dem die Planungen der Stadt
Bremen von 844 Schiileri:nnen und circa 180 Personen an
padagogischem Personal ausgehen, werden als deutlich zu gering
angesehen. In diesem Kontext wird befiirchtet, dass vermehrt die
Kuhkampsiedlung als zusatzlicher Parkraum genutzt wird.

— Zusatzliche Verkehrsbelastung der Langwedeler StrafBe in den
Abendstunden und am Wochenende durch die Nutzung der
Schulsporthalle fiir den Breitensport, dadurch dass durch den Weg
Uber die Langwedeler Stra3e naher an die Turnhalle herangefahren
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werden kann und auch die Parkmdglichkeiten im Wendekreis der
Langwedeler StraBe naher an der Schulsporthalle liegen als die fiir
die Schule geplanten Parkmaoglichkeiten am NuBhorn.

Die in der Einwohnerversammlung und die oben durch die
Beiratsfraktion der CDU Bremen-Osterholz aufgefiihrten Sorgen,
Angste und Noten miissen unbedingt in der Aufstellung des
ErschlieBungsplanes des Bauvorhabens ,,Campus Osterholz*
beriicksichtigt werden, um eine ziigige und problemfrei Durchfiihrung
zu gewabhrleisten.”

Die stadtische Deputation fiir Mobilitat, Bau und Stadtentwicklung
nimmt dazu wie folgt Stellung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Auf Ebene des Flachennutzugsplans ergibt sich kein Regelungsbedarf.

Im Rahmen der Abwagung zum Bebauungsplan 2554 wird das Thema
erortert.

Das Mobilitats-Bau-Ortsgesetz ist politisch beschlossen. Das
Verkehrsgutachten mit Mobilitatsstrategie zum Bebauungsplans 2554
hat sich ausfiinrlich mit dem Thema der Stellpldtze auseinandergesetzt.
Insbesondere durch die gute Anbindung des Standorts an den OPNV
wird der hergeleitete Zielmodalsplit als vertretbar beurteilt (Kapitel 5.1
Verkehrsgutachten).

Sollten nach Inbetriebnahme des Campus und einer begleitenden
Kommunikationsstrategie (siehe Kapitel 9.3 Verkehrsgutachten)
verkehrliche Probleme auftreten, miissen diese zeitnah mit den
zustandigen Behorden und lokalen Akteuren betrachtet werden.

Die Anordnung von verkehrslenkenden MaBnahmen ist weder
Gegenstand des Flachennutzungsplans noch eines Bebauungsplans.

Im Rahmen der Erstellung des Verkehrskonzepts/der
Mobilitatsstrategie zum Bebauungsplan wurden verschiedene
MaBnahmen untersucht. Des Weiteren wurde ein Priifauftrag zum
Thema ,SchulstraBe* bereits 2023 seitens der StraBenverkehrsbehorde
beantwortet:

Der Beirat hat mit seinem Beschluss Nummer 118-2023 vom 22. Mai
2023 darum gebeten, zu priifen, welche verkehrslenkenden
MaBnahmen der angrenzenden WohnstraBen moglich sind. Dazu hat
das zustandige Amt fiir StraBen und Verkehr folgende Riickmeldung
geben:



+Eine zeitlich begrenzte SchlieBung der Walseder Straf3e stellt einen
unverhaltnismaBigen starken Eingriff in das StraBenverkehrsrecht dar
und wird in diesem Fall ausgeschlossen, da zuerst das mildeste Mittel
gewahlt werden muss.”

Auch fir die Langwedeler StraBe und die Straf3e Im Alten Dorf gilt eine
vergleichbare Argumentation fiir die Forderung nach
verkehrslenkenden MafBnahmen.

Es wird darauf verwiesen, dass es seitens der senatorischen Behorde,
Bereich Verkehr, interne Vorgaben zum Umgang mit den Hol- und
Bringverkehren fiir Schulen gibt, die in Einklang mit der einschlagigen
Rechtsprechung stehen und in den nachgelagerten Planungs- und
Umsetzungsschritten Anwendung finden.

Die stadtische Deputation fiir Mobilitat, Bau und Stadtentwicklung
empfiehlt diesbeziiglich, den Planentwurf aus den vorgenannten
Griinden nicht zu andern.

Dem Ortsamt Osterholz wurde die Deputationsvorlage geman der
Richtlinie Giber die Zusammenarbeit des Senators fiir Umwelt, Bau und
Verkehr mit den Beiraten und Ortsamtern vom 17. November 2016
Ubersandt.

C. Beschluss

Die stadtische Deputation fiir Mobilitat, Bau und Stadtentwicklung
bittet um Weiterleitung liber den Senat an die Stadtbiirgerschaft zur
Beschlussfassung der 36. Anderung des Flichennutzungsplans Bremen
fiir ein Gebiet in Bremen-Osterholz (,Campus Osterholz* und
.Gewerbegebiet NuBhorn), (Bearbeitungsstand: 13. Januar 2025).

Falk-Constantin Wagner
Vorsitzender
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A Plangebiet

1 Lage und Abgrenzung

Das rund 5,7 ha grol3e Plangebiet liegt im Stadtteil Osterholz, Ortsteil Osterholz,
nord- und sudlich der Stral3enbahnlinie 1 zwischen den Haltestellen Nul3horn und
Bahnhof Mahndorf, nérdlich der Strecke der Deutschen Bahn (DB)

Kirchweyhe - Sagehorn. Am nordlichen Rand des Plangebiets verlauft die
Osterholzer Landwehr, 6stlich ist es durch die Strale Nul3horn begrenzt und westlich
durch die Stralkenbahntrasse westlich des Ehlersdammes. Im Suden ist das
Plangebiet durch die Walseder Stralle und eine Baumallee auf einem alten
Grabenverlauf bis zur Strale Nuf3horn begrenzt.

Abbildung 1 Ausschnitt Plangebiet mit Umgebung (schwarz umrandete Flache)

2 Umgebung

An das Plangebiet grenzt nordlich eine Wohnbebauung aus den 1950/60er Jahren
an, die sogenannte Kuhkampsiedlung. Im Osten schlie3t das Gewerbegebiet
Hans-Bredow-Strale an. Im Suden liegen eine Wohnbebauung an der Walseder
Stralde, ein Baum- und Gehdlzbestand, ein Kleintierzuchtverein und gewerbliche
Nutzungen, jeweils sudlich begrenzt durch die Bahnanlagen der Deutschen Bahn.
Westlich, jenseits der Strallenbahntrasse, erstreckt sich die Osterholzer Feldmark.
Es handelt sich somit um ein sehr heterogen gepragtes Gebiet.

3  Entwicklung und Zustand

Der Anderungsbereich befindet sich nordlich der Walseder Strafte im
naturraumlichen Bereich der Hamme-Wumme-Marsch und sudlich davon in der
Bremer Dune. Der Geltungsbereich ist gegenwartig Uberwiegend eine Grunflache mit
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Baum- und Gehodlzbestand. Auf einem Teil der Flache im Osten mit Zufahrt vom
Ehlersdamm ist derzeit eine Interims-Kindertagesstatte (Kita) untergebracht, die
wieder zuruckgebaut wird. Eine Teilflache am Ehlersdamm ist durch kleinteilige
Wohnbebauung gepragt. Die Ubrigen Flachen sind Brachflachen mit zum Teil
dichtem und geschutztem Baumbestand, der teilweise als Wald eingestuft ist. Im
Norden befindet sich die Osterholzer Landwehr als natirliche Grenze. In der Mitte
des Plangebiets verlauft von Ost nach West eine Strallenbahntrasse mit einem
parallelen Ful3- und Radweg.

4 Raumordnung / Anpassung der Bauleitplanung an die
Raumordnung

Die 36. Anderung des Flachennutzungsplans (FNP) ist mit der Raumordnung
vereinbar. Das Bremische Raumordnungsgesetz (BremROG) vom 19.12.2023,
verkindet am 28.12.2023 (BremGBI. 2023, Nr. 127), in Kraft getreten am
29.12.2023, wurde beachtet. Da von der Landesplanung vorgegebene, verbindliche
Ziele der Raumordnung derzeit fehlen und Anforderungen aus der
Bundesraumordnung nicht einschlagig waren, ergab die in der planerischen
Abwagung erfolgte Berlcksichtigung der Ziele und Grundsatze der
Bundesraumordnung, dass wegen der Kleinraumigkeit der vorliegenden Anderung
des Flachennutzungsplans keine Raumbedeutsamkeit besteht. Auch bestand keine
Betroffenheit Ubergemeindlicher Planungen des Nachbarlandes Niedersachsen.

5 Geltendes Planungsrecht

Der Flachennutzungsplan Bremen (FNP) stellt nach Mal3gabe von § 5 Abs. 1 Satz 1
Baugesetzbuch (BauGB) die Art der Bodennutzung dar. Im &stlichen Teil des
Anderungsbereichs sind gewerbliche Bauflachen dargestellt, im westlichen Teil
gemischte Bauflachen am Ehlersdamm. Entlang der Osterholzer Landwehr sowie
zwischen den Bauflachen liegt eine Grunflachendarstellung.

-
p

Abbildung 2: Ausschnitt Flachennutzungsplan Bremen mit Plangebiet (schwarz umrandete Flache)
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Im Nordosten beginnt die StralRenbahntrasse, die dann nach Sudwest auf der
Walseder Stral3e auf den Ehlersdamm zulauft. Das nérdlich an das Plangebiet
angrenzende Fleet (Osterholzer Landwehr) ist Teil einer zu entwickelnden
Grlanverbindung.

Die Darstellungen im Flachennutzungsplan entsprechen nicht mehr den
Zielsetzungen (Entwicklung einer Gemeinbedarfsflache) sowie den Gegebenheiten
vor Ort (StralRenbahntrasse) und sollen mit der hier vorliegenden Anderung des
Flachennutzungsplans angepasst werden, damit die darauf aufbauende
Bebauungsplanung dem Entwicklungsgebot genugt.

Fur den nordlichen Teil des Plangebiets
gibt es einen Aufstellungs- und
Auslegungsbeschluss flr den
Bebauungsplan (BP) 2554, der parallel zur
vorliegenden
Flachennutzungsplananderung erfolgte. Im
Geltungsbereich des BP 2554 ist eine
Flache fur den Gemeinbedarf mit der
Zweckbestimmung Schule festgesetzt.

Das Plangebiet liegt zudem im
GaS a geb .et egt é]d?f Abbildung 3 Ausschnitt Staffelbau- und Gewerbeplan
eltungsbereich des Staffelbau- und 162 (Plangebiet rot umrandete Flche)

Gewerbeplans 162. Fir die

Plangebietsflachen sind nur fur den westlichen Bereich am Ehlersdamm
Festsetzungen getroffen. Es ist die Gewerbeklasse IV mit Baustaffel 1a festgesetzt.
Diese Gewerbeklasse entspricht einem heutigen Mischgebiet. Die anderen Flachen
sind so genannte ,Weil¥flachen®, fir die keine Festsetzungen getroffen wurden. Fir
das Plangebiet bestehen damit nur fur eine kleine Teilflache planungsrechtliche
Festsetzungen.

Fir den Teilbereich sudlich der bestehenden Strallenbahntrasse ist die Aufstellung
eines Bebauungsplans in Vorbereitung, der in Einklang mit der Darstellung des
Flachennutzungsplans eine gewerbliche Bauflache festsetzen wird.

Das im Jahr 2015 neu aufgestellte Landschaftsprogramm Bremen (Lapro 2015), ein
einfacher Parlamentsbeschluss des Bremer Landtags, stellt fur das Gebiet in seinem
Ziel- und Mallnahmenkonzept den Zustand der Nutzungen 2012 dar. Dies sind eine
Freiflache, Industrie- und Gewerbeflachen, ein Gewasser im nordlichen Bereich
sowie sonstige lineare Grlnstrukturen (Grinverbindungen, Graben).

Im Westen schliet mit der Osterholzer Feldmark ein strukturreiches Acker-Grinland-
Gebiet an. Als MalRnahme im Bereich Erholung ist die Herstellung einer
Grlanverbindung entlang der Osterholzer Landwehr von der Volkerser
StralRe/Nufzhorn bis zum Ehlersdamm dargestellt (Code: OH7): Sie dient der
Vernetzung von Wegeverbindungen und Forderung der Erreichbarkeit von
Freiflachen. Sudlich der Bahnlinie liegt die Malnahme 10.4-20
~Waldentwicklungsflache in Mahndorf“. Hier ist eine Ersatzpflanzung nach
Waldgesetz mit der Zielkategorie ,E“ (= Vorrangige Entwicklung) dargestellt. Nordlich
des Plangebiets am Ehlersdamm ist ein Siedlungsbereich mit besonderer
Freiraumfunktion dargestellt, die bei der Entwicklung von Bauflachen zu
bericksichtigen ist. Weitere Ausfihrungen zum Landschaftsprogramm sind im
Umweltbericht erlautert.
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Abbildung 4: Ziel- und Malinahmenkonzept, Plan 1. Lapro Bremen (2015)

Im Rahmen eines strallenbehdrdlichen Planfeststellungsverfahrens ,Verlangerung
der Straf’enbahnlinie 1 von Ziricher Stralde bis zum Bahnhof Mahndorf; 3.
Bauabschnitt zwischen der Zwischenwendeschleife Nul3horn und Bahnhof Mahndorf
wurde die ca. 12 m breite Strallenbahntrasse der Linie 1 inklusive des Ful3- und
Radweges im Jahr 2009 planfestgestelit.

B Ziele, Zwecke und Erforderlichkeit des Bebauungsplanes

1 Planungsziele und -zwecke

Mit der Flachennutzungsplananderung soll flr das bisher im Flachennutzungsplan
als gewerbliche Bauflache und Grunflache dargestellte Plangebiet die Zielsetzung
der Entwicklung einer Gemeinbedarfsflache zu Bildungszwecken vorbereitet werden.
Ebenso soll der Trassenverlauf der Stralienbahnlinie an die planfestgestellte und
umgesetzte Streckenfiihrung mittels nachrichtlicher Ubernahme angepasst werden.
So werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen fur den Bau eines
Bildungscampus auf der Flache geschaffen.

Die Freie Hansestadt Bremen, vertreten durch die Senatorin flr Kinder und Bildung
(SKB), hat einen Bedarf fur den Bau einer Grundschule und einer Oberschule fur die
Ortsteile Osterholz und Mahndorf ermittelt und der Senatorin fir Bau, Mobilitat und
Stadtentwicklung mitgeteilt. Nach einer Potentialflachenprifung durch Immobilien
Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen (IB), ist die Flache norddstlich des
Bahnhofs Mahndorf fir die weitere Planung des Schulstandorts besonders geeignet.
Der geplante Standort liegt an der Grenze (Bahnlinie) der beiden Ortsteile. FUr den
Standort spricht zudem die gute Anbindung an den 6ffentlichen Personennahverkehr
mit dem Bahnhof Mahndorf und zwei Haltestellen der Strallenbahnlinie 1 (Bahnhof
Mahndorf und Nu3horn).
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Die Freie Hansestadt Bremen, vertreten durch die Wirtschaftsforderung Bremen
GmbH (WFB), diese handelnd flr das Sondervermdgen Gewerbeflachen, plant die
ErschlieRung einer Gewerbeflache am westlichen Ausbauende der Hans-Bredow-
Stralde zwischen der Stra’e Nu3horn und der Stral’e Ehlersdamm. Nérdlich grenzt
an das geplante Gewerbegebiet der Strallenbahnkorper der StralRenbahnlinie 1. Der
Standort weist mit der direkten Anbindung Uber die Hans-Bredow-Stralde an die
Autobahn A 27 und Uber die Thalenhorststralle/Uphuser Heerstrale an die Autobahn
A1 glnstige Verkehrsanbindungen auf.

Zurzeit stehen keine Flachen fur weitere kleinteilige gewerbliche Ansiedlungen im
Bereich der Gewerbegebiete Weserpark und Bremer Kreuz zur Verfugung.
Insgesamt ist in der Stadt Bremen das Angebot von Flachen fur kleinteiliges
Gewerbe sehr eingeschrankt. Aus diesem Grund sollen auf der ca. 2,8 ha grof3en
Flache westlich des heutigen Ausbauendes der Hans-Bredow-Stralde weitere
kleinteilige Gewerbeflachen erschlossen werden. Die ErschlieRung erfolgt auf Basis
aktueller Erkenntnisse aus der Gewerbegebietsvermarktung. Die Flache ist im
Stadtentwicklungsplan Wirtschaft im Gewerbeentwicklungsprogramm flr die Stadt
Bremen (GEP 2030) dargestellt, mit dem Ziel der Aktivierung der durch den
Flachennutzungsplan gesicherten Entwicklungspotenziale. Wesentlich sind an dem
Standort, neben den Grundstickszuschnitten und den Erschliellungsoptionen, die
Nachhaltigkeit und okologische Aspekte zu berlucksichtigen.

2  Erforderlichkeit des Flachennutzungsplans

Die Darstellungen im Flachennutzungsplan entsprechen nicht mehr den
Zielsetzungen (Gemeinbedarfsflache) der Stadtgemeinde und den Gegebenheiten
vor Ort (StraRenbahntrasse). Sie werden mit der hier vorliegenden Anderung des
Flachennutzungsplans angepasst.

3 Verfahren

Das Planaufstellungsverfahren erfolgt im Regelverfahren nach den §§ 2 ff. BauGB
mit einer Umweltprifung gemaf § 2 Abs. 4 BauGB. Die voraussichtlich erheblichen
Umweltauswirkungen sind ermittelt und in einem Umweltbericht auf Grundlage des
Grunordnungsplans und artenschutzrechtlicher Fachgutachten beschrieben und
bewertet. Die Eingriffe in Natur und Landschaft sind bilanziert und werden
entsprechend ausgeglichen (vergleiche (vgl.) Kapitel D Umweltbericht).

C Planinhalt

1 Plandarstellung

Die Flachen im Anderungsbereich werden im Norden als Flache fir den
Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung ,Hochschulen/Quartiersbildungszentren/
weiterfuhrende Schulen® dargestellt. Auf diesen Flachen beabsichtigt die
Stadtgemeinde einen Campus fir eine Grundschule und eine Oberschule mit Mensa
und Sporthalle zu entwickeln.

Sudlich der bestehenden Trasse fir die StralRenbahn sind im Stidwesten gemischte
Bauflachen, mittig eine Grunflache und dstlich gewerbliche Bauflachen dargestellt,
was den bisherigen Darstellungen entspricht.
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Genauere Ausfuhrungen zur Nutzung der Bauflachen sind nicht Inhalt dieser
vorbereitenden Bauleitplanung und werden im Rahmen der verbindlichen
Bauleitplanung bearbeitet.

Die im rechtskraftigen Flachennutzungsplan dargestellte Grinverbindung an der
Osterholzer Landwehr hat die Vernetzung von Wegeverbindungen und die
Forderung der Erreichbarkeit von Freiflachen zum Ziel (siehe Mallnahme ,Hans-
Bredow-StralRe/Ehlersdamm/Vdlkerser StraRe/Im Alten Dorfe“, Code OH7). Diese
Malnahme ist aufgrund der privaten Eigentumsstrukturen nicht durchgangig (im
Sinne einer Verbindung) umsetzbar. Aus diesem Grund wird der Verlauf der
Grlunverbindung als Vernetzung der Wegebeziehungen geandert. Diese verlauft
zukunftig entlang der Stral3e Nuf3horn, dann nordlich der Strallenbahntrasse als
reiner Ful®- und Radweg und mundet auf den Ehlersdamm. Das lineare
Vernetzungselement der Osterholzer Landwehr mit seinem Baumbestand erfullt
weiter seine Funktion der Biotopvernetzung und der Gestaltung eines
landschaftsgerechten Siedlungsrandes.

Die bisher geplante Griunverbindung wird dementsprechend durch die zeichnerische
Darstellung einer parallel zur StralRenbahnlinie verlaufenden und zu sichernden
Grlnverbindung ersetzt. Die Flihrung der Strallenbahntrasse wird an den
planfestgestellten Verlauf angepasst.

2 Verkehr/ ErschlieBung

Die verkehrliche ErschlieBung des Plangebietes soll Uber die Hans-Bredow-Stralie
erfolgen, die direkt zum Anschluss Bremen-Sebaldsbriick, der Bundesautobahn 27,
fuhrt. Uber die Hans-Bredow-StralRe, Thalenhorststrale und Uphuser HeerstralRe
besteht zudem ein gunstiger Anschluss an die Bundesautobahn 1. Zu diesem
Ergebnis kommt das Fachgutachten, das sowohl eine Erschliefungskonzeption
vorstellt als auch eine Mobilitatsstrategie zur Abwicklung der Schulverkehre,
insbesondere im Umweltverbund, entwickelt (Verkehrsgutachten zum B-Plan 2554
(Campus und Gewerbegebiet), Januar 2024, SHP Ingenieure). Eine Erschlielung
uber den Ehlersdamm ist nicht vorgesehen, da hier die Leistungsfahigkeit nicht
sichergestellt werden kann. Einzig die Zufahrten flr die Feuerwehr kénnen tUber den
Ehlersdamm vorgesehen werden.

Die Anbindung an den o6ffentlichen Personennahverkehr erfolgt Gber zwei
Haltestellen der StralRenbahnlinie 1 (Nu3horn und Bahnhof Mahndorf). Am Bahnhof
Bremen Mahndorf verkehren zudem die Regionalziige RE1 (Norddeich Mole —
Hannover), RE8 (Bremerhaven-Lehe — Hannover) und RS1 (Bremen-Farge —
Verden) sowie RB37 (Bremen-Hauptbahnhof — Uelzen), des Weiteren die Buslinien
37/44 (Sebaldsbrick — Bahnhof Mahndorf), 40/41 (Weserwehr — Bahnhof Mahndorf)
und 38/39 (Weserpark Sud — Bahnhof Mahndorf) sowie die Regionalbuslinie 740
(Bremen Hauptbahnhof — Verden (Aller) ZOB) mit vereinzelten Fahrten am Tag.

FuBlaufig ist das Plangebiet derzeit iber den Ehlersdamm im Westen, die
Hans-Bredow-Stral3e und Nuf3horn im Osten sowie Im Alten Dorf im Nordosten
erreichbar. Ein Full- und Radweg verbindet nérdlich entlang der StralRenbahntrasse
die Hans-Bredow-StralRe und den Ehlersdamm. Zusatzlich sollte in der verbindlichen
Bauleitplanung eine Ful3- und Radwegeverbindung lGber die Langwedeler Strale mit
einer Querung der Osterholzer Landwehr in Betracht gezogen werden, um
insbesondere die nicht motorisierten Schulverkehre vom Ehlersdamm auf die
Wohnstralden zu verlagern. Sudlich der StralRenbahnlinie ist in der verbindlichen
Bauleitplanung zur Starkung des Umweltverbunds eine Ful3- und
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Radwegeverbindung in Verlangerung der Walseder Stral’e mit Anbindung an die
Stralle Nufshorn vorzusehen.

3  Ver-und Entsorgung

Im gesamten Planbereich befinden sich in fast allen vorhandenen Stral3en- und
Wegeverbindungen diverse Versorgungssysteme der Sparten Wasser, Strom und
Kommunikation. Im Bereich der Strallenbahntrasse verlauft die oberirdische
Stromleitung zur Elektrifizierung der Strecke. Da die Leitungen eine sehr hohe
Prioritat zur Versorgung der im naheren und auch weiteren Umfeld befindlichen
Wohngebaude und Gewerbebetriebe haben, sind diese bei weiteren Planungen im
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung zu berucksichtigen.

Die Schmutzwasserentsorgung im Plangebiet erfolgt im Trennsystem. Im Osten
angrenzend an das Plangebiet befindet sich das ,Schmutzwasser-Pumpwerk (S-PW)
Mahndorf* mit diversen Zu- und Ableitungsstrangen. In der Walseder Stralle verlauft
ein Schmutzwasserkanal, ein Zulaufstrang zum S-PW Mahndorf. Dieser verlauft
nordlich der ehemaligen Baumallee (vgl. Kapitel D 3 b, Abbildung 21). Fir diesen
offentlichen Kanal ist eine Trassenbreite von mindestens 4,0 m freizuhalten. Fir
nachgelagerte Bebauungsplanverfahren wird der Hinweis gegeben, dass derzeit eine
Druckrohrleitung stdlich der StraRenbahntrasse vom Ehlersdamm bis zum S-PW
Mahndorf in Planung ist, deren Trassenverlauf zu berlcksichtigen ist.

Ein Anschluss an den Schmutzwasserkanal entlang der Walseder Stral3e ist moglich.
Die Kanaltiefe unter Gelandeoberkante des Schmutzwasserkanals ist in der Planung
zu beachten.

Die Rahmenbedingungen der Bremer Stadtreinigung zu den Themen
L2Abfallbereitstellung und -sammlung®, ,Errichtung Containerplatze® sowie
,Unterflursysteme® sind bei weiteren Planungen im Gebiet zu bertcksichtigen.

4 Entwasserung

Gemal § 44 Absatz 1 Bremisches Wassergesetz (BremWG) wird der Vorrang der
dezentralen Entwasserung festgeschrieben. Dies betrifft Niederschlagswasser von
Grundstucken, die Uberwiegend der Wohnnutzung oder einer hinsichtlich der Qualitat
des Abflusses vergleichbaren Nutzung dienen und damit als unbelastet oder gering
belastet zu bewerten sind. Dieser Abfluss soll moéglichst auf dem Wege der
Versickerung erfolgen oder ortsnah durch Ableitung in ein Gewasser weitgehend
dem naturlichen Wasserkreislauf zugefihrt werden, sofern dies ohne negative
Beeintrachtigung der umgebenden Flachen maoglich ist.

In der Hans-Bredow-Stral3e liegen Niederschlagswasserkanale der
StralRenentwasserung. In direkter Reichweite des Plangebiets liegen keine
Niederschlagswasserkanale. Im Norden des Plangebiets verlauft die Osterholzer
Landwehr, in die direkt eingeleitet werden kann. Eine Direkteinleitung ist mit der
Wasserbehorde und dem Deichverband abzustimmen. Fir die nachgelagerten
Planverfahren sollte das Ziel einer naturnahen Regenwasserbewirtschaftung
innerhalb der jeweiligen Planungsgrenzen verfolgt werden. Ist eine Einleitung von
Niederschlagswasser in ein Oberflachengewasser geplant, so ist eine Prufung nach
Teil 2 des Arbeitsblatts der DWA (Deutschen Vereinigung fur Wasserwirtschaft,
Abwasser und Abfall e.V.) DWA-A 102-2 (Grundsatze zur Bewirtschaftung und
Behandlung von Regenwetterabflissen zur Einleitung in Oberflachengewasser —
Teil 2: Emissionsbezogene Bewertungen und Regelungen) erforderlich. Fir die
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Niederschlagswasserbewirtschaftung und -behandlung sind in den verbindlichen
Bauleitplanverfahren entsprechende freizuhaltende Flachen zu bericksichtigen.

Teile des Plangebiets liegen aktuell niedriger als die umliegenden Stral3en, auf die
Beachtung der Rickstauebene wird hingewiesen. Ebenfalls ist bei den weiteren
Planungsverfahren auf einen ausreichenden Uberflutungsschutz zu achten,
insbesondere flr Gebaudeteile, die unterhalb der Gelandeoberkante liegen.

Um die Entwasserung sicherzustellen, ist im Rahmen der verbindlichen
Bauleitplanung der Nachweis zu flhren, dass das Niederschlagswasser schadlos
versickert oder in ein Oberflachengewasser eingeleitet werden kann. Es sind
Maoglichkeiten der Regenwasserrtickhaltung zu prifen. Die Entwasserung innerhalb
des Gebaudes sowie auf dem Grundstuck hat im Trennsystem zwischen
Niederschlags- und Schmutzwasser zu erfolgen. Fir die Anderung oder
Neuherstellung von Kanalanlagen auf Privatgrundstiicken sind Abstimmungen mit
der Unteren Wasserbehdrde, der Stadtentwasserung und der hanseWasser Bremen
GmbH notwendig.

5 Schallschutz

Bezogen auf den Larmschutz im Stadtebau hat der Flachennutzungsplan
vorsorgenden Charakter. Er muss auf eine schalltechnisch glinstige Anordnung der
Bauflachen sowie der Hauptverkehrswege achten, sofern Uber den
Realnutzungsbestand hinaus Entwicklungen dargestellt werden. Die Bauleitplanung
hat hier den Auftrag, durch vorausschauende Planung gesunde Wohn- und
Arbeitsverhaltnisse zu gewahrleisten. Konkrete MalRnahmen zum Larmschutz
werden allerdings erst auf der Ebene des Bebauungsplans festgesetzt oder Uber den
Larmaktionsplan vorgeschlagen. Auf der Mal3stabsebene des Flachennutzungsplans
ist im Einzelfall abzuwagen, ob dieser durch das unmittelbare Nebeneinander oder
Heranrlcken von larmintensiven und larmempfindlichen Nutzungen
Konfliktsituationen schafft, die mit der anschlieRenden Bebauungsplanung nicht
|6sbar sind.

Andererseits soll das Leitbild der Innenentwicklung und Nutzungsmischung unter
anderem dazu beitragen, dass Nahversorgungseinrichtungen auf kurzem Wege
erreichbar bleiben, eine Ausdehnung der Siedlungsflachen sich an vorhandener
Infrastruktur orientiert und daher die Gesamtverkehrsleistung nicht weiter ansteigt
(,Stadt der kurzen Wege*). Die im Flachennutzungsplan dargestellten
Hauptverkehrslinien und diejenigen des Offentlichen Personennahverkehrs (OPNV-
Linien) mussen dazu beitragen, das Verkehrsaufkommen in der Stadt zu mindern,
den Verkehr moglichst umweltvertraglich abzuwickeln und die intensiv genutzten
innerstadtischen Bereiche von Verkehrslarm zu entlasten.

Fir das Bauleitplanverfahren wurde 2023 eine schalltechnische Untersuchung von
T&H Ingenieure durchgeflhrt, die sowohl die Gerauschimmissionen, die von aul3en
auf das Plangebiet einwirken, als auch die Gerauschimmissionen, die von den
geplanten Nutzungen innerhalb des Plangebietes auf die Umgebung einwirken,
betrachten. Der einwirkende Verkehrslarm auf die geplante schutzbediirftige
Bebauung wurde nach DIN 18005 (Schallschutz im Stadtebau) sowie der
Verkehrslarmschutzverordnung (Sechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes - 16. BImSchV) beurteilt. Die durch die zukunftige
Nutzung ausgeldsten Gewerbelarmimmissionen wurden anhand von
gebietstypischen, flachenbezogenen Schallleistungspegeln ermittelt und nach der
Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm) beurteilt. GemaR § 22
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Abs. 1a Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind Gerauscheinwirkungen,
die von Kindertageseinrichtungen, Kinderspielplatzen und ahnlichen Einrichtungen
wie beispielsweise Ballspielplatzen durch Kinder hervorgerufen werden, im Regelfall
keine schadlichen Umwelteinwirkungen, sondern sozialadaquate
Gerauscheinwirkungen, die hinzunehmen sind. Bei der Beurteilung dieser
Gerauscheinwirkungen durfen Immissionsgrenz- und -richtwerte somit nicht
herangezogen werden.

Laut der Larmkartierung fir die Stadt Bremen aus dem Jahr 2022 wirken auf das
Gebiet Schallimmissionen hauptsachlich durch den Stralienbahnverkehr sowie durch
den StraRenverkehr am Ehlersdamm ein. Direkt angrenzend an die
Stral3enbahntrasse erreichen die Larmpegel tagsuber bis zu 69 dB, bis ca. 30 m
Entfernung zum Gleiskdrper zwischen 60 und 64 dB und im restlichen Plangebiet 55
bis 59 dB. Nachts liegen die Schallimmissionen direkt am Gleiskorper zwischen 55
und 59 dB, ab ca. 15 bis ca. 50 m bei 50 bis 54 dB und ab einer Entfernung von ca.
50 bis 60 m reduziert sich der Larmpegel auf unter 50 dB.
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Abbildung 5: Larmkartierung Bremen 2022 (Quelle: Geolnformation Bremen)

Der StralBenverkehrslarm vom Ehlersdamm flhrt zu Larmbelastungen im Plangebiet.
Am Ehlersdamm und bis ca. 10 m Uber die Fahrbahn hinaus liegen die Larmpegel
tagsuber bei 65 bis 69 dB. In einer Entfernung von ca. 10 m bis 30 m zur Fahrbahn
sind es 60 bis 64 dB. Im ubrigen Plangebiet liegen die Larmpegel tagsuber bei 55 bis
59 dB. Nachts liegen die Larmpegel am Ehlersdamm und bis ca. 10 m Uber die
Fahrbahn hinaus bei 60 bis 64 dB. In einer Entfernung von ca. 10 m bis 30 m zur
Fahrbahn sind es 55 bis 59 dB. Im Ubrigen Plangebiet liegen die Larmpegel nachts
bei 50 bis 54 dB.
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Daruber hinaus ist durch das Ostlich angrenzende Gewerbegebiet und das sudlich
geplante Gewerbegebiet mit Schallimmissionen zu rechnen.

Im Plangebiet ergeben sich durch den 6ffentlichen Verkehrslarm Uberschreitungen
der Grenzwerte der 16. BImSchV fiir die in der 36. Anderung des
Flachennutzungsplans dargestellten Nutzungen. Sollten aktive MalRnahmen aus
stadtebaulicher Sicht nicht in Betracht kommen, sollten in dem Bereich, wo der
Grenzwert Uberschritten wird, durch passive Schallschutzmal3hahmen gesunde
Wohn- und Arbeitsverhaltnisse innerhalb des Gebaudes sichergestellt werden. Flr
Spielbereiche von Kindern im Freien ist empfohlen, dass Immissionshochstwerte von
55 dB(A) nicht Uberschritten werden.

Die Schallimmissionen lassen sich fur den Tag als ungefahrlich einstufen, unter
Umstanden haben sie einen negativen Einfluss auf das Konzentrationsvermdgen.
Fur den Nachtzeitraum liegen die Larmpegel oberhalb der empfohlenen 45 dB flr
einen erholsamen Schlaf. Dabei ist mit Blick auf die geplanten Nutzungen zu sagen,
dass im Allgemeinen weder in Bildungseinrichtungen noch bei den gewerblichen
Nutzungen mit Schlafrdumen zu rechnen ist.

Es wurden exemplarisch zur stichprobenartigen Prufung der
Verkehrslarmfernwirkung Berechnungen flir insgesamt vier Immissionsorte an der
Hans-Bredow-Strale durchgefuhrt. Die Berechnungen ergaben, dass durch die
zusatzlichen Verkehre aus dem Plangebiet keine rechnerische Erhdhung der
Beurteilungspegel um 3 dB zu erwarten ist. Damit sind voraussichtlich keine
MaRnahmen erforderlich.

FUr die gewerblichen Bauflachen ist im nachgelagerten Bebauungsplanverfahren
aufgrund des Schutzanspruchs der umgebenden Nutzungen eine
Emissionskontingentierung nach DIN 45691 (Gerauschkontingentierung) erforderlich.
Das Fachgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass eine gewerbliche Nutzung im
Plangebiet, mit einer kleinen eingeschrankt nutzbaren Flache, moglich ist.

6 Naturschutz und Landschaft, Griinflachen

Die genauere Betrachtung der Auswirkungen auf Natur und Landschaft sowie die
Beschreibung des Zustands der im Plangebiet befindlichen Grinflachen erfolgen im
Umweltbericht im Teil D dieser Begrundung.

Das Gebiet zeichnet sich insbesondere durch den Altbaumbestand und die darin
vorkommenden potenziellen Habitatbaume, die fur Brutvogel und Fledermause
relevant sind, aus. Dieser befindet sich nordlich, ostlich und stidostlich am Rand des
Plangebiets. Daruber hinaus gibt es im gesamten Plangebiet einen grol3en
Baumbestand, der gréfRtenteils im sudlichen Bereich steht. Ebenfalls pragend ist die
Osterholzer Landwehr am noérdlichen Rand des Gebiets.

Eine besondere Bedeutung nimmt das untersuchte Gebiet als Trittsteinbiotop fir die
vorgefundenen Arten, insbesondere Fledermause, ein. Dieser Lebensraum wurde
bei einer Umsetzung der Planungen verloren gehen. Da Lebensraume dieser Art in
der Umgebung (,Krietes Wald“, Wald- und Griunflachen nord- und sudlich der
Bahnanlagen) vorkommen und diese von den betroffenen Arten genutzt werden,
gefahrdet dieser Verlust die vorliegenden Arten nicht. Des Weiteren bietet das
Untersuchungsgebiet nur ein geringes Potenzial fur stérungsempfindliche,
gefahrdete und anspruchsvollere Arten. Angetroffene gefahrdete Arten sind der Star,
die Waldohreule, die Nachtigall und die Stockente. Flir diese Bereiche sind
Malnahmen zum Schutz des Lebensraums in nachgelagerten
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Bebauungsplanverfahren festzusetzen. Daruber hinaus wurden bei den Kartierungen
ausschlieRlich typische und haufig vorkommende Arten des Siedlungs- und
Parkbereichs angetroffen, die als nicht gefahrdet und nach Anhang I der
Vogelschutzrichtlinie als nicht prioritar einzustufen sind.

Die bestehende Wegeverbindung fur den Ful3- und Radverkehr entlang der
Stral3enbahntrasse (Erganzungsroute im Bremer Radnetz) bleibt erhalten und ersetzt
die im geltenden Flachennutzungsplan dargestellte geplante Grinverbindung entlang
der Osterholzer Landwehr. Diese Wegeverbindung schliel3t westlich an den
Ehlersdamm und 6stlich an die Stralde Nu3horn an und ist damit an das angestrebte
Netz der Grunverbindungen angeschlossen. Die Planungen entsprechen damit der
Zielsetzung aus dem FNP und dem Landschaftsprogramm (Lapro).

7  Klima und Energie

Fir das Gebiet wurde der Klimaanpassungscheck durchgefuhrt. Die Flachen sind
bioklimatisch von hoher Bedeutung (vergleiche Lapro 2015, Karte D). Die
angrenzenden bebauten Gebiete liegen im Einwirkbereich der Kaltluftentstehung aus
dem Plangebiet.

Mit Blick auf den vorhandenen Baumbestand ist die Verordnung zum Schutz von
Baumen in der Freien Hansestadt Bremen (BremBaumSchV) in Verbindung mit der
Verordnung zum Schutze des Baumbestandes im Lande Bremen (BaumSchVO) zu
beachten. Sidlich der StralRenbahntrasse handelt es sich in grof3en Teilen um
Waldflachen, die an dieser Stelle eine erhebliche Bedeutung gemal § 8 Abs. 5 Nr.
1a Waldgesetz fur das Land Bremen (BremWaldG) - (hohe bioklimatische
Ausgleichsfunktion, Uberdurchschnittliche Grundwasserneubildung) sowie eine
wesentliche Bedeutung gemal § 8 Abs. 5 Nr. 1e BremWaldG (besonders wertvolle
Biotoptypen der Wertstufe 4) und eine hohe Relevanz fur den Artenschutz haben.

Die erhebliche Bedeutung des Waldstandortes Nuf3horn flir das Klima und den
Wasserhaushalt ist auch im Landschaftsprogramm (Lapro) Bremen dokumentiert, da
dieser Geest-Standort eine hohe Grundwasserneubildungsrate aufweist.

Die Gefahr der Uberflutung durch Starkregenereignisse ist im Rahmen von
Entwasserungskonzepten fur die nachgelagerten Planverfahren zu bertcksichtigen.
Da die Versickerungsfahigkeit im Gebiet stark eingeschrankt wird, ist ein Ruckhalt
des Niederschlagswassers, der zudem die Verdunstung im Plangebiet begunstigt,
vorzusehen. Die Moglichkeit der Fassadenbegrinung ist in nachgelagerten
Baugenehmigungsverfahren zu prifen.

Fur die verbindliche Bauleitplanung werden somit besondere Anforderungen an die
Berucksichtigung dieser Belange gestellt. In diesem Zusammenhang wird auf das
Berucksichtigungsgebot nach § 3 Abs. 3 Bremisches Klimaschutz- und
Energiegesetz (BremKEG) verwiesen. Hiernach haben die Trager 6ffentlicher
Aufgaben bei ihren Planungen und Entscheidungen die festgelegten Ziele der
Klimaanpassungsstrategie fachubergreifend und integriert zu bertcksichtigen. Dazu
gehort unter anderem insbesondere die Erzeugung oder Verstarkung eines lokalen
Warmeinsel-Effekts zu vermeiden, der durch die Umsetzung der Planung im
Plangebiet selbst und in benachbarten angrenzenden Siedlungsbereichen entstehen
kann. Im Ubrigen wird auf das bundesgesetzliche Berticksichtigungsgebot des § 13
Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) verwiesen, das in der bauleitplanerischen
Abwagung bericksichtigt worden ist (siehe unter D Umweltbericht 2 ¢ Klima/Luft zu
CO2-Mehr-Emissionen der Bau- und Betriebsphase).
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Es gelten die gesetzlichen Vorschriften, wie das Gesetz zur Einsparung von Energie
und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Warme- und Kalteerzeugung in
Gebauden (Gebaudeenergiegesetz - GEG), die Bremische Landesbauordnung (mit
denin § 32 Abs. 11 BremLBO auf Landesebene integrierten Regelungsinhalten des
bisherigen Begrunungsortsgesetzes, das mit Wirkung zum 01.07.2024 aufgehoben
worden ist), das Bremische Gesetz zur Beschleunigung des Ausbaus von Anlagen
zur Stromerzeugung aus solarer Strahlungsenergie (BremSolarG).

Fur offentlich genutzte Gebaude ist zudem die untergesetzliche Vorschrift
»1echnische Standards fur die Planung und Durchfuhrung von Bauvorhaben im
Hochbau bremischer &ffentlicher Bauherren und Zuwendungsempfanger*
anzuwenden.

D Umweltbericht

Im Umweltbericht werden die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen
beschrieben und bewertet (§ 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB). Inhalt und Ziele der

36. Anderung des Flachennutzungsplans sind in den Teilen A bis C der Begriindung
dargestellt. Im Rahmen der Bauleitplanverfahren wurden die Umweltbereiche, die
durch die Flachennutzungsplananderung beruhrt sind, mit ihren entsprechenden
Wirkungsfeldern betrachtet und bewertet. Die einschlagigen Fachgesetze und
Fachplane fir die von der Planung betroffenen Schutzguter sind unter den jeweiligen
Schutzgutern aufgefuhrt.

Ein wesentliches Augenmerk liegt bei der Bearbeitung der einzelnen Umweltbelange
in dem mit der FNP-Anderung beabsichtigten Wechsel von einer Griinflache zu einer
Flache fir den Gemeinbedarf. Im Einzelfall sind hier auch weitere, zu bearbeitende
Fragestellungen fur die jeweiligen Umweltbelange fur die Aufstellung von
Bebauungsplanen zu beschreiben. Dementsprechend sind fir die einzelnen
Umweltbelange die weiteren Bearbeitungsschritte auf der Ebene des
Bebauungsplanes, der Griinordnung und der stadtebaulichen Vertrage zu
berucksichtigen.

1 Ziele des Umweltschutzes, Beschreibung und Bewertung der
Umweltauswirkungen

Nach § 2 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB ist im Rahmen
des Bauleitplanverfahrens fir die Belange des Umweltschutzes eine Umweltpriifung
durchzuflhren, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen
ermittelt und in einem Umweltbericht (nach § 2a Satz 3 BauGB) als Bestandteil der
Begrindung entsprechend der Anlage 1 zum Baugesetzbuch beschrieben und
bewertet werden. In den Umweltbericht integriert ist die Bertcksichtigung der
erganzenden Vorschriften zum Umweltschutz nach § 1a BauGB
(Bodenschutzklausel, Eingriffsregelung nach Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG),
vgl. § 18 Abs. 1 BNatSchG in Verbindung mit § 1a Abs. 3 BauGB).

Im Folgenden werden die wesentlichen Bestandteile der Umwelt im
Einwirkungsbereich des Plangebiets und die wesentlichen Umweltauswirkungen der
Planung gemal} § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB dargestelit.

Fir die Belange des Umweltschutzes wurden neben dem Flachennutzungsplan
Bremen und dem Landschaftsprogramm Bremen (Lapro; einfacher
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Parlamentsbeschluss des Landtags) folgende Unterlagen herangezogen, die eine
Grundlage fur die Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen darstellen:

Griinordnung und Naturschutz:

OKOLOGIS Umweltanalyse + Landschaftsplanung GmbH — Plangebiet
Ehlersdamm / Walseder Stral3e am Osterholzer Landwehr,
Artenschutz-Fachbeitrag 2022, Januar 2023

OKOLOGIS Umweltanalyse + Landschaftsplanung GmbH — Nusshorn,
Kurzdokumentation der Landschaftsdkologischen Bestandserhebung 2019,
Marz 2020

Schallschutz:
Larmkartierung Geolnfo 2022

T&H Ingenieure — Schalltechnisches Gutachten fir die Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr. 2554 in Osterholz der Stadt Bremen, 22.08.2023

Bodenschutz

IfG Ingenieurgemeinschaft fur Geotechnik GmbH — Campus Osterholz
Vorkonzeption eines Schulareals zwischen den Stra3en Nuf3horn und
Ehlersdamm in Bremen-Osterholz. Generelle Beschreibung der Baugrund- und
Grundwasserverhaltnisse und orientierende Analysen (Machbarkeitsstudie)
sowie Erarbeitung eines Bodenschutzkonzeptes, September 2023

Wessling GmbH - Quality of Life — Bodengutachten Campus Osterholz, Mai
2022 (Anhang B zum Gutachten IfG Vorkonzeption, September 2023)

Wessling Consulting | Engineering GmbH & Co. KG — Bodenschutzkonzept
Neubau Campus Osterholz, September 2023 (Anhang A zum Gutachten IfG
Vorkonzeption, September 2023)

Entwasserung:

bruns + partner Ingenieurgesellschaft mbB: Entwasserung, Erlauterungsbericht,
November 2023

Verkehrsuntersuchung und Mobilitédtsstrategie:

SHP Ingenieure — Verkehrsgutachten zum B-Plan 2554 (Campus und
Gewerbegebiet), Januar 2024

Im Umweltbericht werden die Umweltauswirkungen, die im Zuge der Neuentwicklung
des Plangebietes erwartet werden, benannt und bewertet. Die Einschatzungen des
Landschaftsprogramms zum Zustand von Natur und Landschaft im Plangebiet
werden in den entsprechenden Kapiteln jeweils einleitend vorangestellt.

Das Landschaftsprogramm 2015 nennt flr das Plangebiet keine Schutzgebiete. Das
Plangebiet liegt im Siedlungsbereich mit hohen Freiraumanteilen. Planungsrechtlich
ist es Uberwiegend als Aul3enbereich zu bewerten, bis auf Bereiche am Ehlersdamm,
an der Walseder Stral3e und am Nul3horn.

Der Schwerpunkt bei der Berucksichtigung der Umweltbelange liegt auf der
Umwandlung von Grinflachen in bebaute Bereiche.
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Nachstehende einschlagige Fachgesetze sind fur die Erstellung des Umweltberichts
von Bedeutung:

Fur nachgelagerte Bebauungsplanverfahren kann § 50 des Gesetzes Uber die
Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) bei Vorliegen der Voraussetzungen von
Relevanz sein. Ist eine Umweltvertraglichkeitspriufung (UVP) erforderlich, kann diese
im Rahmen des Bauleitplanverfahrens erfolgen.

Gemal § 1 Abs. 6 Nr. 7 a) BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitplane die
Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu bericksichtigen.
Bauleitplane sollen dazu beitragen, die naturlichen Lebensgrundlagen, den
Klimaschutz und die Klimaanpassung sowie das Orts- und Landschaftsbild zu
erhalten und zu entwickeln.

Bei der Aufstellung von Bebauungsplanen im Regelverfahren ist gemal} § 18
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in Verbindung mit § 1a Abs. 3 BauGB die
Eingriffsregelung nach dem BNatSchG und der Ausgleich nach BauGB in der
Abwagung nach § 1 Abs. 7 BauGB anzuwenden. Danach sollen vermeidbare
Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft durch geeignete Malinahmen
vermieden oder vermindert werden. Fur verbleibende erhebliche Beeintrachtigungen
sind Ausgleichsmalinahmen nach § 1a Abs. 3 BauGB vorzusehen. Dabei ist zu
bericksichtigen, dass gemal} § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB ein Ausgleich dann nicht
erforderlich ist, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt
sind oder zulassig waren.

Nach § 1 Abs. 3 Nr. 5 BNatSchG sind insbesondere wildlebende Tiere und Pflanzen,
ihre Lebensgemeinschaften sowie ihre Biotope und Lebensstatten zur dauerhaften
Sicherung der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts zu erhalten. Es
gelten die artenschutzrechtlichen Bestimmungen gemal Kapitel 5 BNatSchG.

Gemal § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend
umgegangen werden. Landwirtschaftliche oder als Wald genutzte Flachen sollen nur
im notwendigen Umfang umgenutzt werden. Bodenversiegelungen sind auf das
notwendige Mal} zu begrenzen. Gemal} Bundes-Bodenschutzgesetz sind die
Funktionen des Bodens nachhaltig zu sichern oder wiederherzustellen. Neben der
baurechtlich begrindeten Bodenschutzklausel (§ 1a BauGB) und dem Schutz des
Mutterbodens (§ 202 BauGB) ist zudem das Bodenschutzrecht mit dem Gesetz zum
Schutz vor schadlichen Bodenveranderungen und zur Sanierung von Altlasten
(BBodSchG) und der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)
als Fachrecht von besonderer Relevanz.

Bauleitplane sollen gemaf § 1a Abs. 5 BauGB den Erfordernissen des Klimawandels
sowohl durch MaRnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch
solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung tragen. Gemaf

§ 1 Abs. 3 Nr. 4 BNatSchG sind Luft und Klima auch durch Ma3nahmen des
Naturschutzes und der Landschaftspflege zu schiitzen. Dies gilt insbesondere fiir
Flachen mit gunstiger lufthygienischer oder klimatischer Wirkung wie Frisch- und
Kaltluftentstehungsgebiete oder Luftaustauschbahnen. Dem Aufbau einer
nachhaltigen Energieversorgung, insbesondere durch eine zunehmende Nutzung
erneuerbarer Energien, kommt eine besondere Bedeutung zu.

Nach § 1 Abs. 4 Nr. 2 BNatSchG sind zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt,
Eigenart und Schonheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft,
insbesondere zum Zweck der Erholung in der freien Landschaft, nach ihrer
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Beschaffenheit und Lage geeignete Flachen vor allem im besiedelten und
siedlungsnahen Bereich zu schutzen und zuganglich zu machen.

Ziel des Bundes-Klimaanpassungsgesetzes (KAnG) vom 20. Dezember 2023
(Bundesgesetzblatt, BGBI., 2023 | Nr. 393) ist es, zum Schutz von Leben und
Gesundheit, von Gesellschaft, Wirtschaft und Infrastruktur sowie von Natur und
Okosystemen negative Auswirkungen des Klimawandels, insbesondere die
drohenden Schaden, zu vermeiden oder, soweit sie nicht vermieden werden kdnnen,
weitestgehend zu reduzieren. Im Gesetz ist geregelt, dass der Bund und die Lander
eine vorsorgende Klimaanpassungsstrategie insbesondere auf Grundlage einer
Klimarisikoanalyse und kleinraumiger Klimaanpassungskonzepte entwickeln. Das
Berucksichtigungsgebot ist in § 8 KAnG geregelt und besagt, dass die Trager
offentlicher Aufgaben bei ihren Planungen und Entscheidungen das Ziel der
Klimaanpassung nach § 1 KAnG fachlibergreifend und integriert zu berlcksichtigen
haben. Dabei sind sowohl die bereits eingetretenen als auch die zuklnftig zu
erwartenden Auswirkungen des Klimawandels zu berucksichtigen.

Bremisches Klimaschutz- und Energiegesetz (BremKEG) vom 24. Marz 2015
(Bremische Gesetzblatt, Brem.GBIl., 2015, S. 124), zuletzt mehrfach geandert und
§§ 2a, 4a und 6a neu eingefugt durch Gesetz vom 28. Marz 2023 (Brem.GBI.

S. 313). Ziel dieses Gesetzes ist es, eine umweltvertragliche, ressourcenschonende,
risikoarme und gesamtwirtschaftlich kostenginstige Umwandlung, Verteilung und
Verwendung von Energie zu gewahrleisten sowie zur Verringerung der
Treibhausgasemissionen beizutragen und damit dem Schutz des Klimas zu dienen.
Insbesondere sind im § 2a BremKEG die besondere Bedeutung der erneuerbaren
Energien und unter § 3 BremKEG die Anpassung an die Folgen des Klimawandels
geregelt. Des Weiteren sind im § 7 BremKEG die Vorbildfunktion der 6ffentlichen
Hand und in § 13 BremKEG die Berticksichtigung des Klimaschutzes in
stadtebaulichen Konzepten (und damit auch in stadtebaulichen Konzepten, die dann
in Bauleitplanung minden) dargelegt.

Bremisches Waldgesetz

Im ,Waldgesetz flr das Land Bremen* (Bremisches Waldgesetz - BremWaldG vom
31. Mai 2005 (Brem.GBI. 2005, S. 207), zuletzt mehrfach geandert, § 13 neu gefasst,
§ 18 neu eingeflgt, bisheriger § 18 wird zu § 19 durch Gesetz vom 18. Oktober 2022
(Brem.GBI. S. 702)) ist der Erhalt und der Umgang bei Inanspruchnahme von
Waldflachen geregelt. Dartiber hinaus soll nach § 1a Abs. 2 BauGB Wald nur im
notwendigen Umfang umgenutzt werden. Eine Umnutzung von Waldflachen ist im

§ 8 BremWaldG als Waldumwandlung geregelt. Danach darf Wald nur mit
Genehmigung der Waldbehdrde in Flachen anderer Nutzungsart umgewandelt
werden. Die Genehmigung fur UVP-pflichtige Vorhaben kann nur in einem Verfahren
erteilt werden, das den Anforderungen des Rechts der Umweltvertraglichkeitsprifung
entspricht. Diesen Anspriichen genigt ein Bebauungsplan mit Umweltprifung gemaf
BauGB. Eine Waldumwandlung soll zur vollen oder teilweisen Kompensation
nachteiliger Wirkungen nur mit einer Ausgleichs- oder Ersatzaufforstung genehmigt
werden.

Im nachgelagerten Bebauungsplanverfahren ist entsprechend ein Einvernehmen mit
der zustandigen unteren Waldbehdrde herzustellen und fur eine Ausgleichs- und
Ersatzaufforstung zu sorgen.
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Bremische Landesbauordnung

Das vormalige Begrunungsortsgesetz ist in die Bremische Landesbauordnung
(BremLBO) integriert worden und regelt insbesondere in den §§ 8 (Nicht Uberbaute
Flachen), 32 (Dacher) und 86 (Ortliche Bauvorschriften) BremLBO, dass unbebaute
Grundstucksflachen und Flachdacher zu begrinen und Freiflachen moglichst
naturnah zu gestalten sind.

Klimaanpassungsstrategie

Die Klimaanpassungsstrategien fir das Land Bremen und die Stadt Bremen
verfolgen das Ziel der Klimaanpassung bei allen Planungsvorgangen und sind
selbstverstandlich und umfassend mitzudenken. Wesentliche Schlisselmalinahmen
sind eine Stadtklimaanalyse, die weiter fortgeschrieben wird, Monitoring und
Modellierung von Grundwasserveranderungen, klimaangepasste Gestaltung und
Unterhaltung von Gewassern und ein klimaangepasster Umgang mit
Niederschlagswasser sowie eine Vegetationsausstattung zur Klimamelioration
(Verschattung, Kaltluftschneisen, Dachbegrunung).

Baumschutzverordnung

Mit Datum vom 10.07.2025 ist die neue Bremer Baumschutzverordnung
(BremBaumSchV) in Kraft getreten. Nach § 13 BremBaumSchV gilt fur die hier
vorliegende Bauleitplanung im Sinne der Ubergangsvorschrift noch die vorherige
Bremische Baumschutzverordnung (BaumSchV). Daher wird im Folgenden nur auf
die BaumSchV verwiesen.

Nach § 1 Abs. 1 der Bremischen Baumschutzverordnung (BaumSchV) werden
bestimmte Baume, sofern sie auerhalb von Waldflachen gemal} § 2 Abs. 1 des
Bremischen Waldgesetzes (BremWaldG) stehen, zu geschitzten
Landschaftsbestandteilen im Sinne des § 20 Bremisches Gesetz Uber
Naturschutzgesetz und Landschaftspflege (BremNatG) erklart. Sollten geschutzte
Baume entfernt werden, so sind nach § 9 Abs. 1 Baumschutzverordnung
(BaumSchV) standortheimische Neuanpflanzungen von Gehdlzen als Ausgleich oder
Ersatz zu leisten, soweit dies angemessen oder zumutbar ist. Die Neuanpflanzungen
sollen den Funktionsverlust fir den Naturhaushalt, das Stadtklima oder das Orts- und
Landschaftsbild, der durch die Beseitigung des Baumes eingetreten ist, in
ausreichendem Male ausgleichen oder ersetzen. Nach § 9 Abs. 2 BaumSchV ist die
Neuanpflanzung auf der Flache durchzufuhren, auf der der zur Beseitigung
freigegebene Baum stand. Sollte dies nicht méglich sein, ist die Neuanpflanzung in
raumlicher Nahe dieser Flache durchzufuhren.

2  Auswirkungen auf Natur und Landschaft (hier: Biotope, Baume,
Tiere, Boden, Flache, Wasser, Klima/Luft)

a Ziele und Grundsatze des Umweltschutzes, die in einschlagigen
Fachgesetzen und Fachplanen festgelegt sind

Gemal § 1 Abs. 6 Nr. 7 a) BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitplane
insbesondere die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Flache, Boden, Wasser, Luft,
Klima und das Wirkungsgeflige zu berlcksichtigen.
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b Naturschutzrechtliche Festsetzungen und landschaftsplanerische
Zielsetzungen fiir das Plangebiet

FUr das Plangebiet liegen Aussagen aus dem Flachennutzungsplan Bremen und
dem Landschaftsprogramm der Freien Hansestadt Bremen (Lapro, 2015) vor.
Biotoptypenkartierungen mit faunistischen Kartierungen und
Baumbestandserfassungen wurden nordlich der Stralenbahnlinie von April bis
September 2022 und fur den Bereich sudlich der Strallenbahntrasse von April bis
September 2019 durchgefihrt. Als weitere Fachgutachten liegen Gutachten bzw.
Konzepte zum Natur- und Artenschutz, zu Altlasten, Larmemissionen, zur Mobilitat
und zur Entwasserung vor (vgl. Auflistung Kapitel 1 des Umweltberichts).

In der Karte A des Lapro 2015 ,Arten und Biotope — Bestand, Bewertung und
Konfliktanalyse“ wird der Uberwiegende Teil des Plangebiets bei der ,,Allgemeinen
Bedeutung als Lebensraum fur Pflanzen und Tiere, fur das Landschaftserleben und
fur den Schutz der Naturguter Boden, Wasser, Luft / Klima“ gemaf
Handlungsanleitung Bremen (2006) als ,Biotop / Biotopkomplex mittlerer Bedeutung®
eingestuft. Der Bereich am Ehlersdamm ist von allgemeiner Bedeutung. Eine
besondere Bedeutung fur den Biotopverbund wurde nicht festgestellt, ebenso wenig
liegen Beeintrachtigungen oder Gefahrdungen direkt im Plangebiet vor. Flr den
Ehlersdamm und das 6stlich liegende Gewerbegebiet sind Flachen mit sehr hohem
Versiegelungsgrad (50 bis 80 %) dargestellt. Beeintrachtigend ist weiterhin die
Bahnlinie sudlich aul3erhalb des Plangebiets.
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Abbildung 6: Lapro Bremen 2015 - Karte A — Arten und Biotope — Bestand, Bewertung und Konfliktanalyse

Gemal der Darstellung zu Biotoptypen des Naturschutzinformationssystems Bremen
(NIS, Die Senatorin fur Umwelt, Klima und Wissenschaft (SUKW) Bremen,
Datenabfrage 2024) ist das Plangebiet fast vollstandig als ,Ruderalflur® erfasst,
ausgenommen der bebauten Bereiche entlang der Strallen. Geschitzte Biotope sind
dort bislang nicht registriert. Entlang der Stral3enbahnlinie ist eine lineare
Kompensationsmalinahme dargestellt, bei der es sich um die Malknahme Nr. 15
(HB-Oh) ,,Gehdlzpflanzung an der StralRenbahnlinie 1 im Abschnitt Zuricher Stralde
bis Bahnhof Mahndorf* (NIS, Stand 24.02.2012), handelt.
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Im MalRnahmenplan 3 des Lapro 2015 sind die Osterholzer Landwehr als lineares
Vernetzungselement und ein Grolteil des Plangebiets als Grin- und Freiflache oder
Altbaumbestande im Siedlungsbereich mit Vernetzungsfunktion dargestellt.

Regionale und innerstadtische Biotopvernetzung

Biotopvernetzung gemal § 21 Abs. 6 BNatSchG
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Abbildung 7: MaRnahmenplan 3 - Biotopverbundkonzept

Landwirtschaftlich gepragte oder strukturreiche
Landschaftsraume mit Vernetzungselementen und
Trittsteinbiotopen

Griin- und Freiflachen oder Altbaumbestande im
Siedlungsbereich mit Vernetzungsfunktion

Entwicklung von Altbaumbestanden aufberhalb
sonstiger Vernetzungsflachen

Lineare Vernetzungselemente (z. B. Deiche,
Gehdlzstreifen, FlieRgewasser)

Lineare Vernetzungselemente (Altbaumreihen / Alleen)

Kleinflachige Vemetzungselemente / Trittsteinbiotope
(z. B. Obstwiesen, Kleingewasser)

Stark durchgrante Siedlungsbereiche mit Trittsteinfunktion

c Derzeitiger Umweltzustand und Prognose uber die Entwicklung des
Umweltzustandes bei Durchfiihrung der Planung sowie Beschreibung
von Vermeidungs- und MinderungsmaBnahmen

Fur die Geltungsbereiche des Bebauungsplans Nr. 2554 ,Campus Osterholz“ und
den in Vorbereitung befindlichen Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Nul3horn wurden
landschaftsokologische Bestandserhebungen bzw. ein Artenschutzfachbeitrag
erstellt (siehe Kapitel D 1). Hierbei wurden die Biotoptypen aufgenommen, der
Baumbestand erfasst sowie Brutvogel, Fledermause und andere
artenschutzrelevante Tiergruppen (z. B. Amphibien und Eremit) Gberprift. Fur die
Kartierungen wurde der Kartierschllssel fur Biotoptypen in Bremen (siehe der
Kartierschlissel Bremen 2020, der damaligen Senatorin fur Klimaschutz, Umwelt,
Mobilitat, Stadtentwicklung und Wohnungsbau, Bremen 2020) verwendet. Die
Werteinstufung der Biotoptypen erfolgte gemaf Biotopwertliste Bremen. Gesetzlich
geschutzte Biotope nach § 30 BNatSchG wurden nicht festgestellt.
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Biotoptypen

Die Flache nérdlich der Strallenbahntrasse besteht aus ungenutzten, offenen
Brachen, Gebuschfluren (Brombeeren, Rosen, Weildorn etc.) und Einzelbaumen,
bis hin zu kleineren Baumbestanden. Die alteren Baumbestande stehen vor allem
entlang der Osterholzer Landwehr und dem Weg an der Ostgrenze des
Plangebietes.
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Abbildung 8: Fachbeitrag Artenschutz — Biotoptypenkartierung (Quelle: Okologis 2022)

Aufgrund des vorhandenen Laubbaumbestandes und eines nérdlich sowie Ostlich
angrenzenden Gewassers konnten nach § 7 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
Lebensraume von besonders und streng geschutzten Tierarten sowie besondere
Biotoptypen betroffen sein. Um potenzielle naturschutzfachliche Konflikte im
Planungszusammenhang besser abschatzen zu kénnen, bedarf es 6kologischer
Erfassungen im Gebiet. Zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 2554 wurde eine
entsprechende Untersuchung durchgefuhrt.

Der Kartierung fur den Bereich ndrdlich der Strallenbahntrasse folgend besteht der
Betrachtungsraum mit ca. 2,4 ha zu gut einem Drittel aus Stauden- und Ruderalfluren
(34 %), zu anndhernd einem Drittel aus Gehdlzen und Baumen (31 %) sowie
Gebuschen und Geholzen (14 %). Des Weiteren kommen Rasenflachen (18 %) und
Graben (5 %) vor. Die Flachen sind zu gut dreiviertel der Flachen der Wertstufe 3
zuzuordnen, ein Teil einer Baumreihe erreicht die Wertstufe 4 (1 %). Die restlichen



Begriindung zur 36. Anderung Flachennutzung Entwurf Seite 24 von 59

Flachen sind den Wertstufen 1 (3 %) und 2 (20%) zugeordnet (OKOLOGIS,
Artenschutzfachbeitrag 2022, Stand: 30.01.2023).

Fur die Flachen sudlich der Strallenbahntrasse, die im Geltungsbereich eines noch
aufzustellenden Bebauungsplans ,Gewerbegebiet NuRhorn® liegen werden, wurde in

Abbildung 9: Fachbeitrag Artenschutz — Biotoptypenkartierung mit Baumbestandsplan (Quelle: Okologis 2019)

dieser Flachennutzungsplananderung naturgemaf noch keine Eingriffs-
Ausgleichsbilanzierung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG in Verbindung mit § 1a Abs. 3
BauGB durchgefuhrt, da es mit Blick auf den raumlichen Umgriff des geplanten
Bebauungsplans auch so ist, dass der Geltungsbereich Uber die Flachen der

36. Anderung des Flachennutzungsplans sidlich hinausgehen wird. Fiir den
Betrachtungsraum mit ca. 3,2 ha innerhalb des Plangebiets der vorliegenden
Anderung des Flachennutzungsplans ergibt sich eine Biotoptypenverteilung von
Waldern (sonstiger Pionier- und Sukzessionswald - Siedlungsgeholz aus
Uberwiegend einheimischen Baumarten) auf zwei Drittel der Flachen, weitere
Gebusche und Geholzbestande (7 %), trockene bis feuchte Stauden- und
Ruderalfluren (11 %), Scherrasen (13 %) und Strallen bzw. Wege (3 %). Die Flachen
sind zu dreiviertel der Wertstufe 3 zuzuordnen, die Baumallee erreicht die Wertstufen
4 (6 %). Die restlichen Flachen sind den Wertstufen 0 (2 %), 1 (10 %) und 2 (7%)
zugeordnet. (OKOLOGIS, Kurzdokumentation der Landschaftsékologischen
Bestandserhebung 2019).

Die weiteren Flachen im Geltungsbereich der 36. Anderung des
Flachennutzungsplans sind neben den Straflen und Wegen Einzel- und
Reihenhausbebauung an der Walseder Stra’e und am Ehlersdamm mit Haus- und
Ziergarten. Im Norden des Geltungsbereichs verlauft die Osterholzer Landwehr, die
als nahrstoffreicher Graben in der Biotopkartierung aufgenommen wurde
(OKOLOGIS, 2022).
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Die bebauten Siedlungsbereiche innerhalb des Geltungsbereichs wurden nicht auf
ihre Biotoptypen hin untersucht, da hier keine Anderungen des Bestands angestrebt
sind. Es handelt sich um Bebauung und Hausgartenflachen sowie Verkehrsflachen.

Im gesamten kartierten Bereich des Plangebiets lieRen sich Vorkommen von
Pflanzenarten, die bundes- oder landesweit als gefahrdet gelten, geschutzt sind oder
von hohem indikatorischem Wert waren, nicht feststellen.

Vorlaufige Bewertung Biotoptypen

Von den nérdlich der Straldenbahntrasse kartierten Biotopflachen sind die
verbrachten, verbuschten und jene mit Geholzen bestandenen Flachen Uberwiegend
der Wertstufe 3 zuzuordnen (ca. ein Drittel der kartierten Flachen). Mit der Wertstufe
4 sind die besonders gut ausgebildeten Baumbestande mit alteren Stieleichen an der
Nordseite des Landwehrgrabens bewertet.

Die kartierten Biotopflachen sudlich der Strallenbahntrasse sind Uberwiegend der
Wertstufe 3 (Waldflachen) zuzuordnen. Alle ansonsten kartierten Biotoptypen sind
den Wertstufen 0 bis 2 zuzuordnen.

Die geplante Erschliefung und die Bebauung sind mit entsprechenden MalRnahmen
zum Schutz und moglichem Erhalt des Baumbestandes zu planen.

Flachenbilanzierung (Eingriffs-, Ausgleichsregelung)

Im Rahmen der Flachennutzungsplananderung ist Uberschlagig zu prufen, wie sich
die dauerhafte Flachenversiegelung durch die dargestellte Flachennutzung
entwickelt. Die genauere Bilanzierung im Sinne einer konkreten Eingriffs-
Ausgleichsbilanzierung ist im Verfahren der verbindlichen Bauleitplanung
abzuarbeiten.

Gemal § 18 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit § 1a Abs. 3 Satz 5
BauGB ist bei der Uberplanung von Flachen, fir die bereits Baurechte bestehen, ein
Ausgleich nur erforderlich, sofern durch neu geschaffene Baurechte zusatzliche
Eingriffe begrindet werden. Das Bundesnaturschutzgesetz definiert in § 14 Abs. 1
BNatSchG den Begriff des Eingriffes folgendermalien: ,Eingriffe in Natur und
Landschaft ... sind Veranderungen der Gestalt und Nutzung von Grundflachen ...,
die die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts oder das
Landschaftsbild erheblich beeintrachtigen kénnen.“ Unter Eingriff im Sinne des § 1a
Abs. 3 Satz 5 BauGB und im Sinne des § 14 Abs. 1 BNatSchG ist demnach auch
jegliche dauerhafte Flachenversiegelung zu verstehen. Im Plangebiet sind davon nur
die Flachen am Ehlersdamm betroffen.

Damit der nordliche Teil des Plangebiets, fur den es bereits einen Aufstellungs- und
Auslegungsbeschluss fir den BP 2554 (Schulstandortplanung ,Campus Osterholz*)
gibt, aus dem FNP entwickelt sein wird, wird gleichzeitig die vorliegende
Flachennutzungsplananderung erfolgen (sogenanntes Parallelverfahren nach § 8
Abs. 3 Satz 1 BauGB). Im Geltungsbereich des BP 2554 ist eine Flache fur den
Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Schule festgesetzt.

Das in der Planaufstellung befindliche Bebauungsplangebiet 2554 liegt zudem im
Geltungsbereich des Staffelbau- und Gewerbeplans 162. Fir die Plangebietsflachen
sind nur fir den westlichen Bereich am Ehlersdamm Festsetzungen getroffen. Es ist
die Gewerbeklasse IV mit Baustaffel 1a festgesetzt. Diese Gewerbeklasse entspricht
einem heutigen Mischgebiet. Oberhalb der fir Flachennutzungsplane geltenden
Mindestanforderungen des § 16 Abs. 1 Baunutzungsverordnung (BauNVO) zur
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Darstellung des allgemeinen Males der baulichen Nutzung wird hier mit Blick auf die
Orientierungswerte flr Obergrenzen nach § 17 BauNVO eine Grundflachenzahl
(GRZ) von 0,6 auf der Ebene des vorliegenden Flachennutzungsplans bzw. der 36.
Anderung angenommen. Die anderen Flachen sind sogenannte ,Weilflachen“ nach
§ 5 Abs. 1 Satz 2 BauGB, fur die keine Darstellungen im Flachennutzungsplan
getroffen wurden. Sie sind gemal} § 35 BauGB als Aul3enbereichsflachen zu
bewerten.

FiUr den Teilbereich stdlich der bestehenden Stralenbahntrasse befindet sich der
Bebauungsplans 2570 (,Gewerbegebiet NuRhorn®) in der Planaufstellung, der, in
Einklang mit der geltenden Zieldarstellung des Flachennutzungsplans, eine
gewerbliche Bauflache festsetzen wird. Da bisher kein verbindliches
Bauplanungsrecht besteht, sind auch diese Flachen bei der Genehmigungsfahigkeit
von Vorhaben derzeit von der zustandigen Bauaufsichtsbehdrde gemal § 35 BauGB
als Aulienbereichsflachen zu bewerten.

Um die Flachenverteilung vergleichend darstellen zu konnen, wurden die
Darstellungen des gultigen Flachennutzungsplans denen der 36. Anderung
gegenubergestellt.

Tabelle 1: Giberschlagige Flachenbilanz im Geltungsbereich des FNP und der 36. FNPA

FlachengroBe | GRZ [ | Maximal GRZ II | Maximal
[m?] uberbaubare versiegelbare
Flachen (m?) Flache (m?)

Aktuelle FNP Darstellung
Gemischte Bauflachen 11.150 0,6 6.690 0,8 8.920
Gewerbliche Bauflachen 26.600 0,8 21.280 0,8 21.280
Griinflache 20.750 0 0 0
Summe 58.500 27.970 30.200

Darstellung in der 36. Anderung des FNPs

Gemeinbedarfsflache 23.500 0,6 14.100 0,8 18.800
Gemischte Bauflache 9.900 0,6 5.940 0,8 7.920
Gewerbliche Bauflache 15.250 0,8 12.200 0,8 12.200
Grinflachen 9.850 0 0 0 0
Summe 58.500 32.240 38.920
Differenz 0 4.270 8.720

Nach Betrachtung der potenziellen maximal versiegelbaren Flachen im
Geltungsbereich vor und nach der 36. Anderung des Flachennutzungsplans lasst
sich feststellen, dass der mdgliche Versiegelungsgrad von etwas Uber der Halfte auf
zwei Drittel steigen kann. Dies ergibt sich im Wesentlichen durch die Darstellung
einer Gemeinbedarfsflache anstelle einer Grinflache noérdlich der
Stralkenbahntrasse.

Diese Uberschlagige Betrachtung macht deutlich, dass sich durch die Schaffung von
Planungsrecht durch nachgelagerte Bebauungsplane eine negative Flachenbilanz
gegenuber den derzeitigen Zieldarstellungen im Flachennutzungsplan ergeben kann.
Fur die genaue Ermittlung des erforderlichen Ausgleichs missen auf Ebene der
Bebauungsplanung die jeweils planungsrechtlichen Voraussetzungen bericksichtigt
werden.
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Im Folgenden wird auf die Qualitat der Flachen auf Basis der im Rahmen der
verbindlichen Bauleitplanung erstellten Biotoptypenkartierungen eingegangen.

FUr die Flachen, die im Geltungsbereich des BP 2554 ,Campus Osterholz” liegen,
wurde eine Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung durchgefiihrt. Diese ergibt eine
Abnahme von Flachenaquivalenten um 40.250 Punkte. Damit ist im Geltungsbereich
dieses Bebauungsplans insgesamt mit einer Abnahme des Zustandes/der Wertigkeit
der Gesamtflache zu rechnen.

Vorlaufige Bewertung Flache

FUr die nachgelagerten Bebauungsplanverfahren sind erhebliche Auswirkungen auf
die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts zu erwarten, die
ausgeglichen werden mussen. Zudem befindet sich im Plangebiet eine Waldflache,
die bei Uberplanung geman des Bremischen Waldgesetztes zu ersetzen ist.

Fiar den Ausgleich der Eingriffe, die nicht innerhalb des Plangebiets ausgeglichen
werden kdnnen, stehen externe Ausgleichsflachen zur Verfligung. Diese liegen flr
die Flachen des Waldes 06stlich des Plangebiets ,Krietes Wald“ sowie westlich des
Plangebiets in der Osterholzer Feldmark, nérdlich der Bahnanlagen. Dass die
Flachen sowohl von der GroRRe, ihrer Aufwertbarkeit und ihrer Lage fur den externen
Ausgleich infrage kommen und zur Verfligung stehen, wurde mit der zustandigen
Fachbehorde, soweit nach aktuellem Kenntnisstand maoglich, abgestimmit.

Baume

Im Rahmen der oben genannten Kartierungen ist der Baumbestand aufgenommen
worden. Die Baume wurden mit Blick auf ihren Schutzstatus, die Vitalitat und auf ihre
Bedeutung fur den Artenschutz untersucht.

Im nérdlichen Teil des Plangebietes sind 227 Einzelbdume erfasst und eingemessen
(siehe Abbildung 10). Davon sind ca. 40 Baume nach Baumschutzverordnung
geschitzt und weitere 15 Baume werden in naher Zukunft in den Schutzstatus
hineinwachsen.

Es finden sich innerhalb der vorliegenden Gehdlzkulisse jingere einheimische
Laubbaumarten wie Stieleiche, Schwarzerle, Sandbirke, Hainbuche, Gemeine Esche,
Strauchhasel, Feldahorn und Spitzahorn, Zitterpappel oder Wei3dorn. In bestimmten
Bereichen, so vor allem entlang der Osterholzer Landwehr, entlang des Weges an
der 6stlichen Grenze des Gebietes sowie in Bereichen im zentralen und westlichen
Teil, stehen einige altere und geschutzte Baume.

Der alleeartige Baumbestand entlang der Osterholzer Landwehr kann aufgrund des
Baumalters und der Maturitat als hochwertiger eingeschatzt werden. Insgesamt
machen die gehodlzgepragten Lebensraume entlang der Landwehr und auch die
Baume selbst einen recht vitalen Eindruck. In 6kologischer Hinsicht sind
diesbeziiglich die Habitateffekte flr wildlebende Tierarten hervorzuheben,
insbesondere dann, wenn es um dauerhaft besiedelbare Lebensstatten geschitzter
oder gar streng geschutzter Tierarten geht.

Von den 167 untersuchten Einzelbaumen zwischen Osterholzer Landwehr und
Stralkenbahntrasse verfigen 23 Baume tber Hohlungen oder Spalten (teils auch
mehrere pro Baum), die ein mehr oder weniger deutliches Artenschutzpotenzial im
Hinblick auf Habitatnischen haben, die wiederum von geschutzten Vogeln oder
Fledermausen mehrjahrig besiedelt werden kdnnten. Als mogliche
Dauerlebensstatten kennzeichnen sie damit potenzielle Habitatbaume, die im Fall
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einer geplanten Baumbeseitigung unter Umstanden einen Konflikt in Bezug auf das
Lebensstatten-Beschadigungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ausldsen.
Die Standorte der betreffenden Baumobjekte sind in Karte 2 des Fachbeitrages
Artenschutz dargelegt (siehe Abbildung 10). Sie befinden sich fast ausschliellich in
der ostlichen und noérdlichen Randzone (an der Landwehr) und nur in wenigen Fallen
im Inneren des Plangebietes.

GroRere wiederbesiedelbare Greifvogelhorste oder sonstige Indizien fur mehrjahrig
bewohnbare Fortpflanzungs- und Ruhestatten lielen sich im Untersuchungsgebiet
nicht entdecken.

Der Verdacht auf Vorkommen einer Waldohreule im Gebiet wurde nicht bestatigt,
sodass keine Einschrénkungen hinsichtlich einer Fallung bestehen.
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Abbildung 10: Verortung des kartierten Baumbestandes und potenzieller Habitatbdume (Quelle: Okologis 2022)

Im sudlichen Teil des Plangebiets sind im Rahmen der Kartierung 60 Baume, die
nach Bremer Baumschutzverordnung geschutzt sind, erfasst worden. Dies sind
Uberwiegend Stieleichen und Schwarzerlen. Weitere Arten sind Hainbuche,
Bergahorn, Feldahorn, Kirsche, Traubenkirsche und Weif3dorn. Raumliche
Schwerpunkte geschutzter Baume zeigen sich hauptsachlich im Bereich jener bereits
in den 1950er Jahren auf Luftbildern zu erkennenden und in den Folgejahren
erhalten gebliebenen linearen Gehdlzstrukturen aus Uberwiegend alten Erlen sowie
Eichen und Ahornbaume.

Wie im Kapitel zur Biotoptypenkartierung beschrieben, sind im stdlichen Teil des
Plangebiets weite Teile des Baumbestands als Waldflachen eingestuft. Dieser Wald
hat gemaR § 8 Abs. 5 Nr. 1e BremWaldG besonders wertvolle Biotoptypen der
Wertstufe 4 sowie eine hohe Relevanz fir den Artenschutz (Altbaumbestand im
Ostlichen Bereich).
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Die Lage der geschutzten Baume ist in Abbildung 11 dargestellt. Detailangaben zu
den einzelnen Baumobjekten sind im Fachbeitrag zum Artenschutz aufgefihrt.
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Abbildung 11: Fachbeitrag Artenschutz — Biotoptypenkartierung mit Baumbestandsplan (Quelle: Okologis 2019)

Die 2019 vorgenommene Bauminspizierung ergab, dass sich dort insgesamt flnf
potentielle Habitatbdume befinden, die Uber ausreichend groRe Héhlungen verfligen,
die von geschutzten Tierarten mehrjahrig als Fortpflanzungs- und Ruhestatten
genutzt werden kdnnen (siehe Tabelle 1, Anhang Kurzdokumentation der
Landschaftsdkologischen Bestandserhebung 2019, Stand: 03.03.2020). Fur das
nachgelagerte Bebauungsplanverfahren ist die Bauminspizierung flir den sudlichen
Teil des Plangebiets zu aktualisieren.

Vorlaufige Bewertung

FUr die nachgelagerten Bebauungsplanverfahren ergeben sich folgende Ziele:
= Erhalt des Waldes sudwestlich der Strallenbahntrasse;
» Erhalt der sogenannten Baumallee zwischen Walseder Stral3e und Nuf3horn;

» SchwerpunktmaRiger Erhalt der Bestandsbaume im Bereich der Osterholzer
Landwehr (mindestens 5 m breiter Streifen entlang des Gewassers) — dieser
entspricht auch weitgehend den Zielen und Malnhahmen aus dem
Landschaftsprogramm 2015 zur Herstellung einer Grinverbindung zwischen
Hans-Bredow-Stralte und Ehlersdamm im Sinne einer Biotopvernetzung;

= Uberwiegender Erhalt der Altbaumbestande der Kategorien geschiitzte
Baumbestande nach BaumSchV, potenziell geschitzte Baume, und
Zukunftsbaume;
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= FUr geschutzte Baume nach Bremer BaumSchV, die aufgrund des
stadtebaulichen Konzeptes gefallt werden muissen, sind grof3kronige
Ersatzpflanzungen im Gebiet festzusetzen. Es ist ein begleitender
Grlunordnungsplan zu erstellen;

» Es sind vorgezogene Ausgleichsmalinahmen, CEF-MalRnahmen z. B. Kontrolle
und Verschluss der Hohlen vor Fallung, Ersatz durch Nistkasten fir Végel und
Fledermause, fur zu fallende potenzielle Habitatbaume (besondere
artenschutzrechtliche Pflicht nach § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG) festzusetzen;

» Versickerung des anfallenden Regenwassers vor allem im Altbaumbestand zur
Erhaltung der Standsicherheit der Baume.

Tiere

Bezlglich des Artenschutzes sind die Vorgaben des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4
BNatSchG einschlagig. Verboten sind hiernach die Tétung von besonders
geschutzten Arten (To6tungsverbot), Stérung von streng geschitzten Arten und
europaischen Vogelarten wahrend bestimmter Schutzzeiten (Stérungsverbot),
Beschadigung geschutzter Lebensstatten von besonders geschutzten Arten
(Beschadigungsverbot) und Beschadigung besonders geschutzter Pflanzen und ihrer
Standorte. Neben der vorliegenden Biotopausstattung sind fir den Planbereich die
artenschutzrechtlichen Auswirkungen auf Fledermause und Vogel maligebend.

Gemal § 1 Abs. 6 Nr. 7b) BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitplane
insbesondere die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im
Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes (§§ 31 bis 36 BNatSchG) zu bertcksichtigen.
Die Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der naturlichen Lebensraume sowie der
wildlebenden Tiere und Pflanzen (EU-Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie — kurz FFH-
Richtlinie) dient gemeinsam mit der europaischen Vogelschutzrichtlinie im
Wesentlichen der Herstellung und Sicherung eines zusammenhangenden Netzes
von entsprechenden Schutzgebieten (sogenannte Natura 2000-Gebiete).

Nest- und horstbriitende Vogel

Es wurden sowohl fur den nordlichen als auch den sudlichen Teil des Plangebiets
Kartierungen zum Brutvogelvorkommen durchgefihrt (Okologis 2019 und Okologis
2022).

Im nérdlichen Teil des Plangebiets war aufgrund der Grol3e, Siedlungsnahe und
anthropogenen Uberpragung ein nur geringes Potenzial in Bezug auf
stérungsempfindliche, gefahrdete und ékologisch anspruchsvollere Vogelarten zu
erwarten. Die Untersuchung konzentrierte sich auf die Feststellung des
Artenspektrums und das Lokalisieren von Brutvogelvorkommen, die auf
Hohlenbdume oder grofere Bruthorste angewiesen sind und damit mehrjahrig
besiedelbare Lebensstatten kennzeichnen.

Die Kartierung kommt fur das nordliche Gebiet zum Ergebnis, dass sich das
Spektrum der lokalen Avifauna aus ca. 20 Vogelarten und rund 40 Paaren
zusammensetzt. Es besteht fast ausnahmslos aus typischen und allgemein haufigen
Arten der Siedlungen, Parks und Garten, die insgesamt weder gefahrdet noch auf
Ebene der EU als prioritar eingestuft sind (Stichwort: Anhang I der
Vogelschutzrichtlinie) oder strengen Schutzkriterien unterliegen. Als charakteristische
Vertreter sind z. B. Zaunkdnig, Ringeltaube, Rotkehlchen, Amsel, Zilpzalp,
Rabenkrahe und Elster zu nennen. Es sind ausschlielich gehdlzbritende Vogel, die
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in den Baumen, den jungen Pioniergehdlzen und teilweise auch in den Gebuschen
geeignete Bruthabitate finden. Weitere in Gehoélzen vorkommende Spezies sind
Eichelhaher, Buchfink, Fitis, Gimpel, Monchs-, Dorn- und Klappergrasmucke sowie
Singdrossel. Auch diese Arten gelten als wenig anspruchsvoll und wenig empfindlich,
sodass sie auch in urbanen Lebensraumen wie Garten, Parks usw. weit verbreitet
sind.

Mit Blaumeise (drei Paare) und Kohlmeise (zwei Paare) fanden sich zwei Spezies,
die als hdhlenbritende Vogel vor allem auf altere Baume angewiesen sind, weil sich
an deren Stamme haufig tiefere Spalten, Faulnishohlen oder andere
Hohlraumnischen befinden, in denen gebritet werden kann. Deren Brutvorkommen
beschranken sich innerhalb des Kartiergebietes insofern vor allem auf jene
baumgepragten Bereiche in der norddstlichen und nérdlichen Randzone. Hier liefert
die Karte ,Bestandsaufnahme Brutvogel und Fledermause® (Abbildung 12) eine
Ubersicht der potenziellen Standorte.

Mit Nachtigall und Stockente lief3en sich im Plangebiet schlieRlich zwei
Brutvogelarten mit jeweils einem Paar der niedersachsisch-bremischen
,vorwarnliste“ (,Rote Liste der Brutvogel Niedersachsens und Bremens® nach
KRUGER & SANDKUHLER 2022) bestatigen, die im nordwestlichen Teil des
Gebietes siedelten. Dieser Bereich weist eine hohere Gehdlzdurchdringung auf und
ist durch das Grabengewasser der Osterholzer Landwehr gepragt. Im Baumbestand
nordlich der Osterholzer Landwehr konnte ein Brutverdachtspunkt des streng
geschltzten Sperbers lokalisiert werden.

Alle Ubrigen Vogelarten werden je nach Uberbauungsgrad der Flachen ihre
Brutreviere vollstandig verlieren, ohne hierbei jedoch in Konflikt mit dem
Lebensstatten-Beschadigungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) zu geraten, da
deren Nester/Horste alljahrlich neu angelegt werden.

Bundes- oder landesweit gefahrdete, stark gefahrdete oder vom Aussterben
bedrohte Brutvogel (hier: ,Rote Liste der Brutvdogel Niedersachsens und Bremens*
nach RYSLAVY et al 2020 bzw. ,Rote Liste der Brutvogel Niedersachsens und
Bremens* nach KRUGER & SANDKUHLER 2022) lieRen sich im Gebiet nicht
nachweisen.

Fur den sudlichen Bereich des Plangebiets, das in friheren Jahren als
Kleingartenkolonie genutzt wurde, erfolgte in 2019 aufgrund des ausgepragten
Baumbestands eine flachendeckende und raumlich mdglichst genaue Erfassung aller
planungsrelevanten Brutvogelarten. Die Ergebnisse der Brutvogelkartierung sind in
Abbildung 13 veranschaulicht (Okologis 2019).

Innerhalb des 4,5 ha umfassenden Untersuchungsraums lie3en sich im Verlauf der
Brutsaison 2019 insgesamt ca. 25 Brutvogelarten in insgesamt ca. 80 Einzelrevieren
bzw. Revierpaaren feststellen. Abundanz und Artenvielfalt kennzeichnen damit ein
relativ hohes 6kologisches Niveau. Alle vorgefundenen Vogelarten briten an
Baumen oder in Gehdlzen, das heil’t Boden-, Gebaude-, Gewasserbriter usw. sind
im Gebiet nicht vorhanden. Das Spektrum wies Arten wie Kohl- und Blaumeise,
Ringeltaube, Rotkehlchen, Zilpzalp und Ménchsgrasmucke auf, die in dem Teil mit
recht naturnahen Wald- und Altbaumbestanden gute Habitatbedingungen (z. B.
Spalten, Nischen oder Hohlen fur Meisen) vorfinden. Ebenfalls angetroffen wurden
weitere Spezies wie z. B. die Hohlenbruter Buntspecht, Kleiber und Star. Neben
Singvogelarten wie Wintergoldhahnchen, Stieglitz, Buchfink oder Gartenbaumlaufer
zahlen hierzu auch Sperber und Waldohreule als Vogelarten, deren Reviere im
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Regelfall weit groRer als das Untersuchungsgebiet sind und die hier auch die
Umgebung des Kartiergebietes umfangreich nutzen durften.

Der Anteil an Vogelarten, die als planungsrelevant einzustufen sind, das heil3t die
entweder in Deutschland oder Niedersachen/Bremen auf der Roten Liste bzw.
Vorwarnliste stehen, nach deutschem Naturschutzrecht einen strengen Schutz
genielten, gemall Anhang I der Europaischen Vogelschutzrichtlinie als prioritar
einzuordnen sind oder die im Land Bremen den Status einer Monitoring-Zielart
besitzen, ist recht gering. Als wertbestimmend sind diesbezuglich nur folgende funf
Arten mit summiert sechs Revieren aufzufassen:

= Sperber (streng geschutzte Greifvogelart),

= Waldohreule (streng geschutzte Eulenart, die auf der Landes-
Vorwarnliste steht),

= Stieglitz (Vorwarnliste Niedersachsen/Bremen),
= Star (Rote Liste Deutschland und Niedersachsen/Bremen ,gefahrdet),
= Hohltaube (in Bremen als Zielart eingestuft).

Auf europaischer Ebene als prioritar eingestufte (EU-Vogelschutz-Richtlinie (VSR)
Anhang I) oder stark gefahrdete bzw. vom Aussterben bedrohte Spezies lielen sich
im NuBhorner Gebiet nicht ermitteln.

Die angetroffenen ,besonders geschitzten“ Brutvogelarten sind relativ weit verbreitet
und zumeist auch recht haufig. Aufgrund der Uberwiegend recht geringen
Lebensraumanspruche und des benannten geringen Anteils planungsrelevanter
Arten auf der einen Seite, aber auch der ausgepragten Artenvielfalt und héheren
Siedlungsdichte andererseits, ist der Lokal-Avifauna in ékologischer Hinsicht eine
mittlere Wertigkeit beizumessen. Bei fortschreitender Entwicklung, das heif3t mit
weiterer Erhohung des Altbaum- und Totholzanteils, durften sich perspektivisch
weitere anspruchsvollere bzw. gefahrdete Vogelarten dort ansiedeln. Die Nahe zu
Verkehrs-, Gewerbe- und Wohnflachen wird das avifaunistische Potenzial allerdings
in Bezug auf empfindlichere Arten oder Arten mit komplexen Habitatansprichen stets
einschranken.

Flederméause

Im Rahmen der Fachbeitrage zum Artenschutz wurden neben der Feststellung des
Artenspektrums die Sommerquartiere erfasst (Wochenstuben der Lokalpopulation),
eventuelle Balzquartiere oder potenziell geeignete Winterquartiere ermittelt, wichtige
etablierte FlugstralRen und Orientierungsstrukturen sondiert (Leitlinien der Migration)
sowie wichtige Jagdhabitate kartiert.

FuUr den nordlichen Teil des Plangebiets wurde in 2022 eine Kartierung durchgefihrt,
die acht Fledermausarten bestatigt. Es konnten Vorkommen der Zwergfledermaus,
der Breitflugelfledermaus, des GroRen Abendseglers, Rauhautfledermaus, der
Artgruppe Bartfledermaus (Kleine und/oder GroRe Bartfledermaus; Spezies ist
anhand der Rufe nicht unterscheidbar), des Kleinen Abendseglers, der
Wasserfledermaus und der Miickenfledermaus als Fledermausarten nachgewiesen
werden. Die nachgewiesenen Arten nutzen den Raum sporadisch und zum Teil auch
regelmafiger zur Nahrungssuche. Am haufigsten wurden GroRRer Abendsegler,
Zwerg-, Breitfligel- und Rauhautfledermaus wahrend der Kartierungen jagend
festgestellt. An den Gehoélzen bzw. Baumbestanden im nérdlichen-mittleren Teil des
Untersuchungsgebietes, zu dem auch der Landwehrgraben selbst gehort, ergab sich
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eine Haufung der Fundpunkte. Auch die Baumreihe an der Ostgrenze des
Plangebietes zeigte etwas hohere Bedeutung als Jagdhabitat, wahrend die Brachen
und der gesamte westliche Teil keine besonderen Habitatfunktionen erkennen
lieRen. Die Abbildung 12 ,Bestandsaufnahme Brutvdgel und Fledermause 2022¢
zeigt eine Ubersicht der potenziellen Standorte. Vermutlich ist die Lage in der Nahe
der Geholze des ehemaligen Kleingartengebietes im Siden sowie zwischen dem
Parkgebiet ,Krietes Wald/Im Holze" (der dortige Altbaumbestand beherbergt sieben
Fledermausarten) und der Osterholzer Feldmark bzw. der Mahndorfer Marsch
(beides nachweislich wichtige Nahrungshabitate) ausschlaggebend fur das recht
artenreiche Auftreten.
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Abbildung 12: Bestandsaufnahme Brutvégel und Fledermause 2022 (Quelle: Okologis 2022)

Die nachtlichen Kontrollen ergaben, dass eine lokale Population mit Winterquartieren
oder grofieren Sommerquartieren im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden ist.
Einzig an einer alteren und hohlenreichen Erle mit Standort am Landwehrgraben
(Baum-Nr. 1069) konnte im Zuge der Ein- und Ausflugkontrollen ein
Tagesversteckplatz eines Grof3en Abendseglers, somit ein Ruhequartier, festgestellt
werden.

Fur den sudlichen Teil des Plangebiets wurde in 2019 eine Kartierung durchgefuhrt
und sechs Fledermausarten bestatigt. Es konnten Vorkommen der Zwergfledermaus,
der Breitflugelfledermaus, des GroRen Abendseglers, der Fransenfledermaus, der
Rauhautfledermaus und des Braunen Langohrs nachgewiesen werden. Eine
Ubersicht der nachgewiesenen Spezies mit Angaben zur Gefahrdung und zum
Schutz ist in der Tabelle 2 der Kurzdokumentation der Landschaftsdkologischen
Bestandserhebung 2019 (Stand: 03.03.2020) zusammengestellt. Abbildung 13
veranschaulicht die Ortungspunkte der jeweiligen Spezies im Untersuchungsraum
und in dessen Randzone.
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Im Zentrum des Gebietes gibt es Hinweise auf ein Sommerquartier (kleinere
Wochenstube) oder ein haufiger frequentiertes Tagesversteck. Bei der
Zwergfledermaus ist ein Sommerquartiervorkommen an den Hausern an der
Walseder Stra’e oder am Ehlersdamm wahrscheinlich. Davon abgesehen verflgt
das Gebiet nicht Uber Lokalpopulationen von Fledermausen.
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Abbildung 13: Bestandsaufnahme Brutvégel und Fledermause 2019(Quelle: Okologis 2019)

Amphibien

Im Rahmen der Kartierungen konnten im untersuchten Gebiet keine Amphibien
nachgewiesen werden. Dem Gebiet kann keine bzw. eine sehr geringe Bedeutung
fur Amphibien zugeschrieben werden.

Juchtenkéafer (Eremit)

Der Bremer Raum mit seinen alten Parks (z. B. im Oberneulander oder Osterholzer
Gebiet) stellt einen Schwerpunkt der Eremiten-Verbreitung in Nordwestdeutschland
dar. Aus den im Jahr 2019 erfolgten Untersuchungen ergaben sich keine direkten
oder indirekten Nachweise der betreffenden Kaferart. Auch ergaben sich aus den
Untersuchungen keine sonstigen Indizien oder Hinweise fur ein Vorkommen des
Eremiten im Untersuchungsgebiet.

Vorlaufige Bewertung Tiere

Es befinden sich mehrere altere sowie geschutzte Altbdume im
Untersuchungsgebiet, die fur Brutvogel und Fledermause relevant sind. Diese lassen
sich vor allem im Bereich der Osterholzer Landwehr, aber auch teilweise im zentralen
und westlichen Bereich nachweisen. Insbesondere potenzielle Habitatbaume, die ein
mittleres Artenschutzpotential fir die Fledermaus- und Vogelbestande bieten, gilt es
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zu berlcksichtigen. Eine besondere Bedeutung nimmt das untersuchte Gebiet als
Trittsteinbiotop fur die vorgefundenen Arten, insbesondere Fledermause, ein. Dieser
Lebensraum wurde bei einer Umsetzung der Planungen verloren gehen, allerdings in
erster Linie Nahrungshabitate, nicht aber Fortpflanzungshabitate von lokalen
Populationen. Des Weiteren bietet das Untersuchungsgebiet nur ein geringes
Potenzial fur stérungsempfindliche, gefahrdete und anspruchsvollere Arten.
Angetroffene gefahrdete Arten sind der Star, die Waldohreule, die Nachtigall und die
Stockente. Fir diese Bereiche sind Mallnahmen zum Schutz des Lebensraums in
nachgelagerten Bebauungsplanverfahren festzusetzen. Daruber hinaus wurden bei
den Kartierungen ausschliel3lich typische und haufig vorkommende Arten des
Siedlungs- und Parkbereichs angetroffen, die als nicht gefahrdet und nach Anhang I
der Vogelschutzrichtlinie als nicht prioritar einzustufen sind.

Besonders der Altbaumbestand entlang der Osterholzer Landwehr sowie die
potenziellen Habitatbaume gilt es zu erhalten. Kénnen Hohlenbaume mit potenzieller
Eignung als Lebensstatte nicht erhalten bleiben, sind zeitnah vor einer Fallung
Kontrollen auf mdglichen Fledermausbesatz zur Vermeidung von Schadigung und
Stoérung (nach § 44 BNatSchG) notwendig. Zudem ist gegebenenfalls eine
Anbringung von Nistkasten bzw. Fledermaus-GroRraumhdhlen im Vorfeld
erforderlich. Fur die weitere Planung sollte auRerdem berlcksichtigt werden, dass
Geholzentfernungen (Baumfallungen) nur im gesetzlich bestimmten Zeitraum
zwischen Oktober und Ende Februar zugelassen sind, um Brutzeit und
Vegetationsperiode auszusparen. Dabei sollten nur diejenigen Gehdlze entfernt
werden, die einer Be-/Uberbauung unmittelbar im Wege stehen und moglichst
geschutzte Baume sowie offensichtliche Hohlenbaume aufgrund ihrer Habitatfunktion
von einer Fallung verschont bleiben.

Um die 6kologische Funktion als Lebensraum verschiedener Arten als
Trittsteinbiotop zumindest in Teilbereichen weiterhin zu gewahrleisten, sollten flir die
Uberbaubaren Flachen mdglichst Planungsvarianten mit reduziertem
Flachenverbrauch in den Fokus rucken, die den Erhalt randlicher geschutzter
Laubbdume ermdglichen.

Als europaische Vogelarten unterliegen alle Brutvogelarten im Plangebiet dem
besonderen Artenschutz, sodass bezlglich dieser Arten die Mindestanforderungen
des gesetzlichen Artenschutzes bertcksichtigt werden missen (§ 44 BNatSchG).

Inwieweit der Verlust von Gehdlz- und Brachflachen eventuell essenzielle Jagd- bzw.
Nahrungshabitate verschiedener Fledermausarten betrifft, kann nicht prazise
hergeleitet werden. Wichtige Fledermaus-Jagdhabitate sind einzig in den Randzonen
erkennbar. Es steht zu vermuten, dass das Plangebiet angesichts des Fehlens einer
eindeutig identifizierten Lokalpopulation nur Teil eines kilometerweiten raumlichen
Habitatsystems fUr jagende Fledermause ist. Der Verlust wird daher nur einen Tell,
nicht aber ein umfassendes Habitatsystem und einen lokalen Fledermausbestand
betreffen. Das Gebiet selbst verfugt ebenfalls nicht Gber wichtige FlugstralRen,
Orientierungsstrukturen oder Leitlinien der Migration.

Vor diesem Hintergrund ist dem Untersuchungsgebiet trotz des gegebenen
Quartierpotenzials im Bereich der Hohlenbaume und trotz des Nachweises von
insgesamt zehn Fledermausarten insgesamt nur eine geringe bis mittlere Wertstufe
zuzuweisen. Das Gelande, insbesondere im Bereich der Osterholzer Landwehr, hat
die Bedeutung eines Trittstein-Biotops fur die vorgefundenen Arten.
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Weitere Malinhahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen der
Avifauna und Fledermause sind im nachgelagerten Bebauungsplanverfahren zu
berucksichtigen:

= Hohlenbaume oder gréRere Bruthorste sind im Zuge einer baulichen
ErschlieRung des Gelandes entweder zu berucksichtigen, in dem z. B.
die Brutbdume mdglichst erhalten bleiben (Vermeidung eines Konfliktes
in Bezug auf § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) oder Anlass geben fur
verpflichtende Ersatzlésungen bei unvermeidbarer Beeintrachtigung der
Vorkommen.

= Vermeidung von Versiegelung, Begrenzung gartnerischer Flachen,
vielfaltige Stauden, Strauch und Baumstrukturen erhalten bzw.
herstellen. Keine Verwendung von Bioziden bei der gartnerischen Pflege.

= Bei der Gebietstiberplanung und Baufeldfreimachung sollte der Aspekt
der potenziellen Uberwinterung zur Vermeidung von Verletzung und
Totung besonders geschutzter Tiere (§ 44 Abs. 1 BNatSchG)
berlcksichtigt werden. Im Zuge der Bautatigkeiten sowie nach Abschluss
der Bauarbeiten sind des Weiteren potenzielle Tierfallen (ebenerdige
steile Schachte, offene Fundamentgruben, nach oben offene Rohre etc.)
zu vermeiden.

» Es sollte der Bestand der Fledermause Berucksichtigung in einem
Beleuchtungskonzept erhalten (siehe auch Leitfaden des Bundesamtes
fur Naturschutz — BfN-Leitfaden).

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (Fauna-Flora-Habitat-Gebiete — kurz:
FFH-Gebiete) oder Europaische Vogelschutzgebiete werden von der Planung nicht
beruhrt. Auch die artenschutzrechtlichen Verbote gemaf §§ 39 und 44 BNatSchG
werden dem Planvollzug nicht entgegenstehen.

Boden

Das Lapro 2015 stellt zu Boden und Relief (Karte B) fir das Gebiet eine Weilflache
und damit keine Besonderheiten dar. Mit Blick auf die Boden ist die westlich
angrenzende Osterholzer Feldmark hervorzuheben, die Gber landesweit seltene
Bdden, dem Vega-Pseudogley, ein so genannter Stauwasserboden (AB-S), verfugt.
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Abbildung 14: Lapro Bremen 2015 - Karte B — Boden

Vorsorgender Bodenschutz

Im Rahmen des nachgelagerten Bebauungsplanverfahrens sind mogliche
Auswirkungen auf das Schutzgut ,Boden® zu prifen und etwaige Beeintrachtigungen
und/oder Verluste von Bodenfunktionen in der Abwagung 6ffentlicher und privater
Belange zu berucksichtigen. Das Abwagungsgebot ergibt sich aus der
Bodenschutzklausel nach § 1a BauGB in Verbindung mit §§ 1 und 7
Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG).

Mit Novellierung der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) ist
neben dem stofflichen auch der physikalische Bodenschutz gestarkt worden. So ist
das Entstehen schadlicher Bodenveranderungen gemaf § 3 Abs. 1 Nr. 3 BBodSchV
in der Regel auch in den Fallen zu besorgen, in denen ,physikalische Einwirkungen
den Boden verandern und dadurch die naturlichen Funktionen [...] beeintrachtigt
werden konnen [...]°%

Nachsorgender Bodenschutz

Im Rahmen der nachgelagerten Planverfahren ist u. a. zu prifen, ob planerische
Konflikte durch mdgliche Boden- und Grundwasserverunreinigungen bestehen. Aus
Sicht der Bodenschutz- und Altlastenbehérde ist das nordliche Plangebiet (BP 2554
Schulcampus) nach der Nutzung ,Kinderspielen“ und das sudliche Plangebiet (BP
2570 Gewerbeflachen) nach der Nutzung ,Industrie- und Gewerbegrundstiucke*
gemal’ Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) zu beurteilen.

Geologischer Untergrund

Die naturlichen sandig-schluffigen Sedimente weisen in den oberen Dezimetern
humose Komponenten auf, die auf Bodenbildungsprozesse zurickzufuhren sind
(Mutterboden mit Wurzelhorizont). Darunterliegend schlieRen sich schluffig-sandige
Auelehmablagerungen von geringer Machtigkeit bis in ca. 1 bis 2 m unter Gelande
an. Die Lage und die Machtigkeit der Auelehmablagerungen variiert und teilweise
konnen sie fehlen (nicht durchgangiges Schluffband). Mdglicherweise handelt es sich
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zumindest teilweise um umgelagerte Sedimente anthropogenen Ursprungs. Fehlen
die Auelehme, wie im westlichen Bereich des Areals anhand von Bohrungen
dokumentiert ist, treten an der Oberflache von 1 bis 2 m unter Geléande Feinsande bis
Mittelsande auf. Hier kann nicht sicher belegt werden, ob es sich um anthropogene,
umgelagerte Sande handelt. Unterlagert werden die jungen holozéanen Ablagerungen
von den holozanen- pleistozanen Wesersanden im Mittelkornbereich. In 5 m unter
Gelande lagert ein geringmachtiger Ton, der Steine fuhren kann (Geschiebelehm).
Zur Basis in etwa 20 bis 25 m unter Gelande nimmt der Grobsandanteil zu. Die
Sande werden in der Tiefe von elsterkaltzeitlichen Sanden, vermutlich
Mittel-/Grobsande, unterlagert, bevor die tonig-schluffigen Einheiten des Tertiars das
obere Grundwasserstockwerk in etwa 40 m unter Gelande abschlielen. Der Boden
ist anthropogen Uberformt und weist Aufflllungen (iberwiegend Oberboden) und
Fremdbeimengungen (Ziegel- und Betonbruch, Kunststoff, Vlies, Schlacke, Metall,
Glas, Asche und Gartenabfalle) auf.

Vorlaufige Bewertung

Die Uberplanung der bisher unbebauten Flachen im Geltungsbereich wird im Falle
der Umsetzung von angestrebten Baurechten zu erheblichen Auswirkungen auf die
natlrliche Bodenfunktion fihren, da Boden versiegelt wird. Das
Entwicklungspotential des Bodens wird langfristig zerstort. Der Boden wird nicht als
selten oder mit Besonderheiten ausgewiesen. Er ist anthropogen Gberformt und an
mehreren Stellen sind Auffullungen und Ablagerungen nachgewiesen. Dennoch ist
davon auszugehen, dass durch die umfangreichen BaumalRnahmen die Boden mit
ihren natlrlichen Bodenfunktionen beeintrachtigt werden. Daher sind MaRnahmen
zum Bodenschutz nach DIN 19639 ,Bodenschutz bei Planung und Durchfihrung von
Bauvorhaben® (Bodenschutzkonzept, Bodenkundliche Baubegleitung usw.)
erforderlich.

FUr die nachgelagerten Planungsverfahren ist auf die Erforderlichkeit eines
Bodenmanagements flir das gesamte Plangebiet hinzuweisen, welches die im
bodenkundlichen Gutachten beschriebenen Gesichtspunkte bertcksichtigt.

Aus geotechnischer Sicht ware flr eine Erschlieung der vollstandige Austausch der
Auffillungs- und Auelehmsequenz gegen ein gut tragfahiges Material (z. B. Sande)
mdglich, je nach Gradiente fur den StraRenbau auch ein Teilbodenaustausch oder
fur eine Gewerbe-Bebauung auch alternative Grundungsverfahren
(Baugrundverbesserung, Pfahlgriindung etc.).

Wasser

Im Lapro 2015 zum Thema Wasser (Karte C) ist das Gebiet eine von den
Darstellungen des Flachennutzungsplans ausgenommene Flache, sogenannte
~Weilflache“ (siehe Abbildung 15). Angrenzend daran befinden sich Flachen mit
hohem Versiegelungsgrad. In Teilen stellt das Lapro 2015 fur das Gebiet eine
Uberdurchschnittlich hohe Grundwasserneubildung (>200 mm/a) in der Bodenregion
Geest fest.
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Abbildung 15: Lapro Bremen 2015 - Karte C — Wasser
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In Vorbereitung auf die verbindlichen Bebauungsplanverfahren wurden
Baugrunduntersuchungen durchgefuhrt. Die Grundwasserverhaltnisse auf dem
Gelande werden von den oértlich angetroffenen, gering wasserdurchlassigen
Niederungsboden bestimmt. Den eigentlichen Grundwasserleiter bilden die
gewachsenen Sande, in denen das Grundwasser in Bereichen mit Auelehm bei
entsprechender Druckhdhe unter den Niederungsbdden gespannt ist.

Die Senatorin flir Umwelt, Klima und Wissenschaft betreibt rund 700 m westlich der
Bauflache eine Grundwassermessstelle GMS-25, die bislang gemessenen
Extremwasserstande des Grundwasserleiters betragen:

= GMS-25 Niedrigwasserstand:
Normalhdéhennull (NHN) + rund 3,02 m (November 1974)

= Hochstwasserstand:
NHN + rund 5,28 m (Januar 2008)

Nach den Angaben in der Baugrundkarte und den jungeren Angaben des
Geologischen Diensts fir Bremen (GdfB), der der Senatorin fur Wirtschaft, Hafen und
Transformation (SWHT) zugeordnet ist, ist in dem Areal von einem Anstiegspotential
der Grundwasserspiegeldruckhdhe bis NHN + rund 5,2 m auszugehen, mit einem
nordlichen Gefalle in Richtung des Grabens Osterholzer Landwehr, welcher fur das
Gebiet den naturlichen Vorfluter bildet.

Grundwasserleiter: Der potenzielle Anstieg der Grundwasserspiegeldruckhéhe im
Grundwasserleiter ist bis NHN + rund 5,2 m zu bericksichtigen.

Schichtenwasser: Im Plangebiet besteht die Mdglichkeit zur Bildung schwebender
Grundwasservorkommen (Schichtenwasser) auf den bindigen Boéden, das bis zur
jeweiligen Gelandeoberkante ansteigen kann (Bemessungswasserstand). Dies ist bei
der Planung von Entwasserungsanlagen zu berucksichtigen.

Im noérdlichen Bereich steht das Grundwasser frei bei etwa 3,6 m NHN (maximal:
5,1 m; minimal: 3,4 m) an (Herbst 2011). Der Flurabstand kann mit mittleren 1,8 m
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angegeben werden. Das Grundwasser flief3t in nérdliche Richtung mit einem leichten
Gefalle.

Bei Untersuchungen im sudlichen Teil des Plangebiets wurde erkundungszeitlich das
Grundwasser in Tiefen zwischen Gelandeoberkante (Gelandetiefpunkte) und bis zu
rund 1,8 m darunter angetroffen. Es wurden bisher Wasserstande um NHN + 4,5 m
gemessen (Januar 2024). Der maximale Grundwasserstand wird bis NHN + rund

5,2 m abgeschatzt, der minimale Grundwasserstand bei NHN + rund 3,4 m. Der
mittlere Grundwasser-Hochststand (u. a. fur die Bemessung von
Versickerungsanlagen) wird vom Fachgutachter mit NHN + rund 4,8 m abgeschatzt.
Auf den Flachen besteht die Moglichkeit flr das Vorkommen von
Schichtenwasserstande bis zur jeweiligen Gelandeoberkante, an Gelandetiefpunkten
auch Wasserstande uber der Gelandeoberkante.

Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb des Einzugsgebietes von
Trinkwassererfassungen.

Vorlaufige Bewertung Wasser

Gemal § 44 Absatz 1 Bremisches Wassergesetz (BremWG) wird der Vorrang der
dezentralen Entwasserung festgeschrieben. Dies betrifft Niederschlagswasser von
Grundsticken, die Uberwiegend der Wohnnutzung oder einer hinsichtlich der Qualitat
des Abflusses vergleichbaren Nutzung dienen und damit als unbelastet oder gering
belastet zu bewerten sind. Dieser Abfluss soll moglichst auf dem Wege der
Versickerung erfolgen oder ortsnah durch Ableitung in ein Gewasser weitgehend
dem naturlichen Wasserkreislauf zugefihrt werden, sofern dies ohne negative
Beeintrachtigung der umgebenden Flachen maoglich ist.

Klima/Luft

In Karte D - Klima und Luft stellt das Lapro 2015 fur den Bereich eine hohe
klimatische Bedeutung fest. Die nérdlich angrenzenden Gebiete haben eine glnstige
bis sehr gunstige bioklimatische Situation, die dstlich angrenzenden Gebiete eine
weniger gunstige bioklimatische Situation. Zudem stellt das Lapro fir das
angrenzende bebaute Gebiet einen Einwirkbereich der Kaltluftstromung innerhalb
der Bebauung fest (blaue Schraffur).

hy
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Abblldung 16: Lapro Bremen 2015 - Karte D - Kllma / Luft
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Vorlaufige Bewertung Klima / Luft

Bei Planungsumsetzung wird das Lokalklima durch die Zunahme versiegelter und
aufheizbarer Flachen negativ verandert. Auch die Fallung von Bestandsbaumen wirkt
sich negativ aus. Die Uberbauung fiihrt zu einem Verlust von kleinklimatisch
wirksamen Vegetationsbestanden fur die Sauerstoffproduktion und Verschattung
(Temperaturreduzierung) sowie verdunstungs- und filterwirksamen Grinvolumen
(Luftbefeuchtung).

Um die zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft mit ihren vorgenannten
moglichen Auswirkungen auf das Stadtklima auszugleichen, sind in den
Bebauungsplanverfahren Vermeidungs- und Verminderungsmaflnahmen oder auch
Ausgleichsmalnahmen festzusetzen. Dies konnen z. B. folgende Mal3nahmen sein:

= Erhalt von Grinflachen, Baumen, insbesondere des Altbaumbestands,
sowie sonstiger Vegetationsflachen,

= Begrinung von Freiflachen und Minimierung des Versiegelungsrads,
= Begrunung von Dachern,

= Gestaltung eines ,griinen Fleets” (Osterholzer Landwehr an der
nordlichen Plangebietsgrenze) und eines ,grunen Boulevards® (entlang
der Stralienbahntrasse),

= Ruckhalt von Niederschlagswasser in Rigolen, Mulden und
Retentionsbeeten zur Kuhlung durch Verdunstung und mit Zuleitung des
Niederschlagswassers zu den Baumen zur Bewasserung,

= Bodenschutzkonzept, bodenkundliche Baubegleitung zum Schutz der
naturlichen Bodenfunktionen.

Die vorgenannten Ausgleichsmalinahmen kénnen zugleich auch als
Klimaanpassungsmalinahmen gewertet werden und damit auch den geringfigigen
planbedingten CO2-Mehremissionen, die durch die Bau- und Betriebsphase in
Umsetzung der verbindlichen Bebauungsplanung verursacht werden, begegnet
werden und einen Beitrag fur das Mikro-, Meso- und Weltklima leisten (vergleiche
Anlage 1 BauGB, Nr. 2 lit. b) gg) zum Umweltbericht). Gleichzeitig ist mit der
Ausgleichsregelung ein Beitrag zur Verbesserung des Weltklimas geleistet, das
gemal § 13 Klimaschutzgesetz (KSG) auch von den kommunalen
Gebietskorperschaften im Rahmen der Bauleitplanung zu bericksichtigen ist.

3  Auswirkungen auf Erholung, Stadt- und Landschaftsbild

a Ziele und Grundsiatze des Umweltschutzes

Gemal § 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB sind die sozialen und kulturellen Bedurfnisse der
Bevolkerung, insbesondere die Belange von Freizeit und Erholung zu
bericksichtigen. Gemal § 1 Abs. 5 BauGB soll die Bauleitplanung dazu beitragen,
u. a. die stadtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu
erhalten und zu entwickeln.

Nach § 1 Abs. 4 Nr. 2 BNatSchG sind zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt,
Eigenart und Schdnheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft
insbesondere zum Zweck der Erholung in der freien Landschaft nach ihrer
Beschaffenheit und Lage geeignete Flachen vor allem im besiedelten und
siedlungsnahen Bereich zu schitzen und zuganglich zu machen.
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Das Lapro 2015 stellt zur Erholung (Karte F) fur das Gebiet ,Sonstige
Erholungsflachen mit allgemeiner Bedeutung fur das Landschaftserleben® dar.

Abbildung 17: Lapro Bremen 2015 - Karte F — Erholung

Die Themenkarte ,Landschaftserleben” (Karte E) aus dem Landschaftsprogramm der
Stadt Bremen charakterisiert die Flache als innerstadtische Grunflache mit mittlerem
Erlebniswert (Lapro 2015). Die Osterholzer Landwehr wird als positive
Siedlungsrandgestaltung dargestellt. Der Baustruktur (fir Gebaude mit einem
Baualter bis 1979) der nérdlich angrenzenden Siedlung Am Kuhkamp und der
Bebauung am Ehlersdamm wird ein hoher Identifikationswert zugesprochen.

IG

Abbildung 18: Lapro Bremen 2015 - Karte E — Landschaftsbild

Das Lapro 2015 stellt in der Ziel- und Malinahmenplanung fir das Gebiet als
Malnahme im Bereich Erholung die Herstellung einer Grinverbindung entlang der
Osterholzer Landwehr von Volkerser Stral’e/Nulthorn bis Ehlersdamm dar (Code:
OHY7). Sie dient der Vernetzung von Wegeverbindungen und Férderung der
Erreichbarkeit von Freiflachen.
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Im MalRnahmenplan 2 des Lapro ist dies betitelt mit ,Neuanlage von
ortsteilibergreifenden Grinverbindungen und Erholungswegen®. Mit Blick auf die
regionale und innerstadtische Biotopvernetzung ist die Osterholzer Landwehr als
lineares Vernetzungselement (FlieRgewasser) von Bedeutung. Zum
Landschaftserleben ist die Herstellung eines landschaftsgerechten Siedlungsrandes

dargestellt.
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Abbildung 19: Maflnahmenplan 2: Herstellung einer Grinverbindung (Manahme: Hans-Bredow-
Str./Ehlersdamm/Vélkerser Str./Im Alten Dorfe)

Die stadtweite Windkomfortkarte gibt Hinweise fur die Aufenthaltsqualitat des
Menschen im Stadtraum. Demnach wird das gesamte Stadtgebiet in Abhangigkeit
von der Uberschreitungshaufigkeit bestimmter Windgeschwindigkeiten im
Jahresverlauf in bis zu vier Windkomfortbereichsklassen von A bis D eingeteilt. Fur
das Plangebiet sind die Bereiche A bis C dargestellt. An den Randern ist das
Plangebiet fur alle Aktivitatsklassen geeignet. Dies sind: zligiges Durchqueren;
langsames Flanieren, Bummeln; kurzzeitiges Sitzen oder Stehen; langeres Sitzen
oder Stehen. Entlang der Stralenbahntrasse sind Flachen im Windkomfortbereich B
und damit geeignet fur ztgiges Durchqueren, langsames Flanieren, Bummeln und
kurzzeitiges Sitzen oder Stehen, aber nicht geeignet fir langeres Sitzen oder Stehen.
Einige Flachen, insbesondere im Westen, sind im Windkomfortbereich C, der nur
mafig geeignet flr kurzzeitiges Sitzen oder Stehen und ungeeignet flr langeres

Sitzen oder Stehen ist.
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[ 1 Windkomfortbereich A

Flachen fiir alle Aktivititsklassen
l geeignet

[ Windkomfortbereich B
Flichen geeignet fiir:

* ziigiges Durchqueren

* langsames Flanieren, Bummeln
* kurzzeitiges Sitzen oder Stehen

Flachen maRig geeignet fiir:
* langeres Sitzen oder Stehen

[ Windkomfortbereich C
Flichen geeignet fiir:
* ziigiges Durchqueren
* langsames Flanieren, Bummeln

Flichen miRig geeignet fiir:
* kurzzeitiges Sitzen oder Stehen

Flichen ungeeignet fiir:
* lingeres Sitzen oder Stehen

Abbildung 20: Windkomfortkarte, Auflésung 10 m, Stand 05.03.2021, SUKW

b Derzeitiger Umweltzustand und Prognose uber die Entwicklung des
Umweltzustandes bei Durchfiihrung der Planung, sowie Beschreibung
von Vermeidungs- und MinderungsmaBRnahmen

Die folgenden Luftbilder bzw. Orthofotos des Plangebietes der 36. Anderung des
Flachennutzungsplans zeigen fur das Jahr 1951 eine rein landwirtschaftlich genutzte
Flache, die im Laufe der Jahre zunehmend verkehrlich sowie baulich erschlossen
worden ist. So wird das Gebiet seit ca. 2012 von Ost nach West durch den
Schienenverkehr der BSAG (Stralkenbahn) geteilt. Stdlich der Trasse ist das Gebiet
durch eine schon Mitte der 1950er Jahre bestehende Baumallee sowie einen seit
Anfang der 2000er Uberwiegend aufgelaufenen Baumbestand gepragt. Pragend fir
den nordlichen Plangebietsrand ist die Osterholzer Landwehr, ein Gewasser

2. Ordnung. Erreichbar ist diese Uber einen Trampelfpfad, der auch zur Pflege des
Gewassers genutzt wird. Eine durchgangige Wegeverbindung entlang des Fleets
Uber den Ehlersdamm besteht aus eigentumsrechtlichen Grinden nicht. Eine
Wegeverbindung fur den Ful3- und Radverkehr besteht nordlich parallel zur
Strallenbahntrasse als Verbindung zwischen Hans-Bredow-Stralle und Ehlersdamm.
Der sudliche Teil des Plangebiets ist aufgrund seines dichten Baum- und
Gehdlzbestandes aullerhalb der bebauten Flachen nicht durchwegbar.

Ostlich des Ehlersdamms und stidlich der Walseder StraRRe liegen Baugrundstiicke.
Westlich der StralRe Nul3horn liegen ein Pumpwerk von hanseWasser und ein
Gartenbaubetrieb. Im Nordwesten besteht ein Interimsgebaude einer
Kindertagesstatte (Container) inklusive Au3enanlagen.
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Kleinparzellierte Acker- und Griinlandnutzungen; Landwirtschaftliche Kleinparzellen sind zu

erkennbare Gehdlzstruktur mit Heckencharakter, gréleren Schldgen arrondiert; Gehdlzstruktur im
die das Gebiet in West-Ost-Richtung quert Zentralteil ist nun als Baumreihe zu erkennen

In groRen Teilen Kleingartennutzungen; in anderen  Die StralRenbahntrasse teilt das Gebiet in Nord

Teilen Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung und Sud. Im sudlichen Teil werden die
und beginnendes Brachfallen der Flachen; alternde  unbebauten Flachen von Waldflachen
Baumreihen mit Kronenschluss; gewerbliche unterschiedlichen Alters eingenommen.

Entwicklung stdlich und &stlich

Im Nordwesten ist die Interimskindertagesstatte mit  Keine Veranderung gegentber 2021
Zufahrt zum Ehlersdamm gebaut worden. Auf der

restlichen Flache hat sich der Baum- und

Geholzbestand weiterentwickelt, ausgenommen der

Bereich um die StraRenbahntrasse

Abbildung 21: Serie Luftbildausschnitte vom Plangebiet zur Veranschaulichung der Biotop- und Waldentwicklung
(Quelle Luftbilder: © Geolnformation Bremen)

Es sind keine Denkmaler im Plangebiet vorhanden.
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c Vorlaufige Bewertung

Die Flachen haben als innerstadtische Griinflache einen mittleren Erlebniswert. Eine
Beeintrachtigung des Landschaftsbildes und des Erholungswerts besteht bereits
durch die StralRenbahntrasse, die das Gebiet in zwei Teile trennt.

FUr die nachgelagerte Bebauungsplanung ist die Osterholzer Landwehr mit ihrem
Altbaumbestand als pragendes historisches Siedlungselement zu erhalten. Zudem
stellt dieser Bereich einen Siedlungsrand dar, der landschaftsgerecht zu gestalten ist.
Weiteres pragendes Element flr das Orts- und Landschaftsbild ist die historisch
gewachsene Baumallee (siehe Abbildung 21), die es moglichst vollstandig zu
erhalten gilt.

Die herzustellende Grunverbindung im Sinne eines Erholungsweges kann mit der
bestehenden Wegeverbindung entlang der Strallenbahntrasse zusammengelegt
werden. Vor dem Hintergrund der Eigentumsverhaltnisse ist eine Wegeverbindung
entlang des Fleets auf absehbare Zeit nicht realisierbar.

Sudlich der Strallenbahntrasse ist zwischen der Walseder Stralle und Nul3horn eine
Wegeverbindung fir den Ful3- und Radverkehr vorzusehen, um die Durchlassigkeit
und Erreichbarkeit des Gebiets zu fordern.

Mit Blick auf den Windkomfort ist fir die nachgelagerten Planverfahren zu
bericksichtigen, dass entlang der StralRenbahntrasse und insbesondere im
Nordwesten des Plangebiets ein eingeschrankter Windkomfort zu erwarten ist.

4  Auswirkungen auf den Menschen durch Immissionen

a Ziele und Grundsatze des Umweltschutzes

Gemal § 1 Abs. 6 Nr. 1 und Nr. 7 ¢) BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitplane
insbesondere die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und
Arbeitsverhaltnisse sowie umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und
seine Gesundheit sowie die Bevolkerung insgesamt zu berlcksichtigen. Als Auftrag
aus dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) ist bei der Planung
sicherzustellen, dass schadliche Umwelteinwirkungen auf Wohn- und sonstige
schutzbedurftige Gebiete so weit wie moglich vermieden werden.

Bei der Beurteilung von Immissionen sind Vorschriften und Richtlinien zu beachten.
Als stadtebaulicher Zielwert bei der baulichen Entwicklung sind grundsatzlich die
Orientierungswerte der DIN 18005 ,Schallschutz im Stadtebau® in Verbindung mit
Beiblatt 1 ,Schalltechnische Orientierungswerte fur die stadtebauliche Planung®
anzustreben. Fir die genauere Berechnung der Schallimmissionen in
Bebauungsplanen sind fur die verschiedenen Arten von Schallquellen (z. B. Stra3en-
und Schienenverkehr, Gewerbe, Sport- und Freizeitanlagen) die jeweiligen
Rechtsvorschriften anzuwenden (wie beispielsweise die 16. Verordnung zur
Durchflhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchV) fir Verkehr oder
die Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm) fir Gewerbe).

Bei der Planung von Schulen, Kindertagesheimen und Kindergruppen sind zudem
die Bewertung und Mallnahmen des Gesundheitsamts zum Umgebungslarm zu
berucksichtigen.

Des Weiteren sind die Empfehlungen der Senatorin fir Gesundheit, Frauen und
Verbraucherschutz zur Gesundheitsvorsorge bei Niederfrequenzanlagen in
Planungsvorhaben zu berucksichtigen. Dies gilt fur die Planung von ortsfesten
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Anlagen der Energieversorgung (z. B. Freileitungen, Transformatorstationen,
Bahnstromanlagen) im Umfeld von Daueraufenthaltsbereichen, insbesondere von
Kindern, bzw. bei Heranricken von diesen Daueraufenthaltsbereichen an ortsfeste
Anlagen der Energieversorger.

b Derzeitiger Umweltzustand und Prognose des Umweltzustandes bei
Durchfiihrung der Planung sowie Beschreibung von Vermeidungs- und
MinderungsmaRnahmen

Fur das Bauleitplanverfahren wurde 2023 eine schalltechnische Untersuchung von
T&H Ingenieure durchgefuhrt, die sowohl die Gerauschimmissionen, die von aul3en
auf das Plangebiet einwirken, als auch die Gerauschimmissionen, die von den
geplanten Nutzungen innerhalb des Plangebietes auf die Umgebung einwirken,
betrachtet. Der einwirkende Verkehrslarm auf die geplante schutzbedurftige
Bebauung wurde nach DIN 18005 (Schallschutz im Stadtebau) sowie der 16.
BImSchV (Verkehrslarmschutzverordnung) beurteilt. Die durch die zukinftige
Nutzung ausgeldsten Gewerbelarmimmissionen wurden anhand von
gebietstypischen, flachenbezogenen Schallleistungspegeln ermittelt und nach TA
Larm (Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz - Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm) beurteilt.
Gemal § 22 Abs. 1a BImSchG sind Gerauscheinwirkungen, die von
Kindertageseinrichtungen, Kinderspielplatzen und ahnlichen Einrichtungen wie
beispielsweise Ballspielplatzen durch Kinder hervorgerufen werden, im Regelfall
keine schadlichen Umwelteinwirkungen. Bei der Beurteilung dieser
Gerauscheinwirkungen durfen Immissionsgrenz- und -richtwerte nicht herangezogen
werden.

Laut der Larmkartierung fur die Stadt Bremen aus dem Jahr 2022 wirken auf das
Gebiet Schallimmissionen hauptsachlich durch den Stralkenbahnverkehr sowie durch
den StralRenverkehr am Ehlersdamm ein. Direkt angrenzend an die
Strallenbahntrasse erreichen die Larmpegel tagsuber bis zu 69 dB, bis ca. 30 m
Entfernung zum Gleiskorper zwischen 60 und 64 dB und im restlichen Plangebiet 55
bis 59 dB. Nachts liegen die Schallimmissionen direkt am Gleiskérper zwischen 55
und 59 dB, ab ca. 15 bis ca. 50 m bei 50 bis 54 dB und ab einer Entfernung von ca.
50 bis 60 m reduziert sich der Larmpegel auf unter 50 dB.

Der StraBenverkehrslarm vom Ehlersdamm fuhrt zu Larmbelastungen im Plangebiet.
Am Ehlersdamm und bis ca. 10 m Uber die Fahrbahn hinaus liegen die Larmpegel
tagsuber bei 65 bis 69 dB. In einer Entfernung von ca. 10 m bis 30 m zur Fahrbahn
sind es 60 bis 64 dB. Im Ubrigen Plangebiet liegen die Larmpegel tagsuber bei 55 bis
59 dB. Nachts liegen die Larmpegel am Ehlersdamm und bis ca. 10 m tber die
Fahrbahn hinaus bei 60 bis 64 dB. In einer Entfernung von ca. 10 m bis 30 m zur
Fahrbahn sind es 55 bis 59 dB. Im Ubrigen Plangebiet liegen die Larmpegel nachts
bei 50 bis 54 dB.

Darlber hinaus ist durch das 6stlich angrenzende Gewerbegebiet und das sudlich
geplante Gewerbegebiet mit Schallimmissionen zu rechnen.
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c Vorlaufige Bewertung

Fur das Plangebiet liegen bereits schalltechnische Untersuchungen vor, die auf das
Gebiet einwirkende und vom Gebiet ausgehende Schallimmissionen auf Ihre
Auswirkungen hin Uberprifen.

Im Plangebiet ergeben sich durch den 6ffentlichen Verkehrslarm Uberschreitungen
der Grenzwerte der 16. BImSchV fiir die in der 36. Anderung des
Flachennutzungsplans dargestellten Nutzungen. Sollten aktive MalRnahmen aus
stadtebaulicher Sicht nicht in Betracht kommen, sollten in dem Bereich, wo der
Grenzwert Uberschritten wird, durch passive SchallschutzmalRnahmen gesunde
Wohn- und Arbeitsverhaltnisse innerhalb des Gebaudes sichergestellt werden. Flr
Spielbereiche von Kindern im Freien ist empfohlen, dass Immissionshdchstwerte von
55 dB(A) nicht Uberschritten werden.

Die Schallimmissionen lassen sich fur den Tag als ungefahrlich einstufen, unter
Umstanden haben sie einen negativen Einfluss auf das Konzentrationsvermdgen.
Fur den Nachtzeitraum liegen die Larmpegel oberhalb der empfohlenen 45 dB flr
einen erholsamen Schlaf. Dabei ist mit Blick auf die geplanten Nutzungen zu sagen,
dass im Allgemeinen weder in Bildungseinrichtungen noch bei den gewerblichen
Nutzungen mit Schlafrdumen zu rechnen ist.

Es wurden exemplarisch zur stichprobenartigen Prufung der
Verkehrslarmfernwirkung Berechnungen fur insgesamt vier Immissionsorte an der
Hans-Bredow-StralRe durchgefuhrt. Die Berechnungen ergaben, dass durch die
zusatzlichen Verkehre aus dem Plangebiet keine rechnerische Erhohung der
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Beurteilungspegel um 3 dB zu erwarten ist. Damit sind voraussichtlich keine
Maflnahmen erforderlich.

Far die gewerblichen Bauflachen ist im nachgelagerten Bebauungsplanverfahren
aufgrund des Schutzanspruchs der umgebenden Nutzungen eine
Emissionskontingentierung nach DIN 45691 ,Gerauschkontingentierung” erforderlich.
Das Fachgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass eine gewerbliche Nutzung im
Plangebiet, mit einer kleinen eingeschrankt nutzbaren Flache, moglich ist.

5 Auswirkungen auf Kulturgiiter und sonstige Sachgiuter

a Ziele und Grundsatze des Umweltschutzes

Gemal § 1 Abs. 6 Nr. 7d) BauGB sind die umweltbezogenen Auswirkungen auf
KulturglUter und sonstige Sachguter zu berlcksichtigen.

Nach dem Bremer Denkmalschutzgesetz (BremDSchG, siehe: Bremisches Gesetz
zur Pflege und zum Schutz der Kulturdenkmaler) vom 18. Dezember 2018
(Transparenzportal Bremen) ist derjenige, der auf Verdachtsflachen bauliche
MafRnahmen durchflhrt, zu folgenden MalRnahmen verpflichtet:

= Beauftragung einer Grabungsfirma mit einer archaologischen Prospektion
(Voruntersuchung) zur Klarung, ob auf dem Baugrundstuck archaologische
Bodenfunde vorhanden sind. Sollten bei dieser Voruntersuchung Bodenfunde
entdeckt werden, muss der Bauherr nachfolgend eine Grabungsfirma mit der
eigentlichen Ausgrabung beauftragen.

= Die entstehenden Kosten fur Prospektion, eine eventuell nachfolgende
Ausgrabung, die gebotenen MalRnahmen fir die Erhaltung, fachgerechte
Instandsetzung, Bergung und wissenschaftliche Dokumentation etwaiger
Befunde und Funde sind nach BremDSchG vom Bauherrn zu tragen.

= Die Planung fur Prospektion und eventuell notwendige Ausgrabung durch eine
Grabungsfirma sind mit der Landesarchaologie abzustimmen.

b Derzeitiger Umweltzustand und Prognose des Umweltzustandes bei
Durchfiihrung der Planung sowie Beschreibung von Vermeidungs- und
MinderungsmaRnahmen

Es sind keine Denkmaler im Plangebiet vorhanden.

Aufgrund der Auswertung der vorliegenden Fachdaten ist das Gebiet von der
Landesarchaologie Bremen, als archaologische Verdachtsflache eingestuft und das
Vorhandensein archdologischer Bodenfunde ist anzunehmen. Im unmittelbaren
Umfeld des Planungsgebiets befinden sich die bekannten vorgeschichtlichen
Fundstellen 29/, 51/, 57/ und 61/Mahndorf.

c Vorlaufige Bewertung

Nach Bremer Denkmalschutzgesetz sind im Plangebiet archaologische
Voruntersuchungen zur Klarung des Vorkommens archaologischer Bodenfunde
durchzufihren. In nachgelagerten Bebauungsplanverfahren sind entsprechende
Hinweise aufzunehmen, dass die Flache als archaologische Verdachtsflache
eingestuft ist. Eine endgultige Beauflagung zu archaologischen Untersuchungen
erfolgt dann erst im Rahmen eines Bauantragsverfahrens.
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6 Auswirkungen durch Altlasten und Abfalle

a Ziele und Grundsiatze des Umweltschutzes

Gemal § 1 Abs. 6 Nr. 7a) und e) BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitplane
die Auswirkungen auf den Boden, der sachgerechte Umgang mit Abfallen zu
berucksichtigen. Die mafigeblichen Ziele und Bewertungsgrundlagen sind:

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) und Bundesbodenschutz- und
Altlastenverordnung (BBodSchV), Bremisches Gesetz zum Schutz des Bodens
(BremBodSchG).

b Derzeitiger Umweltzustand und Prognose des Umweltzustandes bei
Durchfiihrung der Planung sowie Beschreibung von Vermeidungs- und
MinderungsmaRnahmen

Im Geoportal der Stadt Bremen (Stand 03.03.2023) sind keine Altablagerungen oder
Grundwasserverunreinigungen fur das Gebiet dokumentiert.

Aus Sicht der Bodenschutz- und Altlastenbehoérde ist der ndrdliche Teil des
Plangebiets nach der Nutzung ,Kinderspielen“ gemaf Bundes-Bodenschutz- und
Altlastenverordnung (BBodSchV) zu beurteilen. Das Baugrundstlck wird nicht als
kontaminationsverdachtiger Standort gefuhrt, da bisher keine friheren,
moglicherweise belastenden Nutzungen bekannt geworden sind und keine
Erkenntnisse Uber schadliche Bodenveranderungen vorliegen.

Eine vertiefte Einschatzung der Verwertungs- und Entsorgungsmaoglichkeiten der
anstehenden Boden und etwaiger Bodenverunreinigungen erfolgte durch Schurfe
durch einen Fachgutachter (IfG Ingenieurgemeinschaft flir Geotechnik GmbH, 2023).
Mit den Schurfen wurde zunachst eine rund 0,6 m bis rund 1 m dicke Auffullung
(Uberwiegend Oberboden) angetroffen, die wiederholt mit Fremdbeimengungen
(Ziegel- und Betonbruch, Kunststoff, Vlies, Schlacke, Metall, Glas, Holz, Asche und
Gartenabfalle) durchsetzt ist. Intensive Bauschutteinlagerungen wurden
insbesondere im dstlichen Gebiet entlang der Straldenbahntrasse festgestellt.
Gartenabfalle sind unregelmalig verteilt auf dem Grundstlick in Nahe zur nérdlichen
Wohnbebauung angetroffen worden. Unter der Aufflllungsbasis wurden mit dem
Schurfen gewachsene Boden, Uberwiegend als Sande (teils schluffig), ortlich als
Auelehme angetroffen (vergleiche Kapitel D 2 c).

Die Laboruntersuchungen des Berichts der IfG (Ingenieurgemeinschaft fir
Geotechnik GmbH) zeigen, dass fur weite Teile des Grundstucks keine Gefahrdung
fur die Folgenutzung (z. B. Schulstandort) und einen direkten Kontakt Boden-Mensch
zu erwarten ist. Punktuelle Uberschreitung des Prifwertes sind auf Bauschutt-
/Bauabfallbeimengungen zurickzufihren. Dieses Material ist im Zuge der
Baureifmachung zu entsorgen.

Auf der Grundlage der Erkenntnisse aus den durchgefiihrten Untersuchungen — es
wurden keine flachenhaft erhdhten Schadstoffkonzentrationen festgestellt — besteht
kein planerischer Konflikt durch etwaige Bodenverunreinigungen.

Fur den sudlichen Teil des Grundstiicks sind bisher keine schadlichen
Bodenveranderungen bekannt geworden.
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Fur die Flache liegen jedoch folgende Hinweise auf altlastenrelevante Vornutzungen
VOr:

= Omnibusbetrieb mit eigener Eigenverbrauchtankstelle; Adresse:
Ehlersdamm 278, Zeitraum: ca. 1981 bis 1990, Quelle:
Sondernutzungsrecherche

= Handel mit Motorradern; Adresse: Ehlersdamm 278, Zeitraum: ca. 1985
bis 1997, Quelle: Sondernutzungsrecherche.

Weitere Informationen zu diesen Nutzungen liegen nicht vor. Im nachgelagerten
Bebauungsplanverfahren sind technische Untersuchungen im Hinblick auf mdgliche
Boden- und Grundwasserverunreinigungen erforderlich.

c Vorlaufige Bewertung

Es bestehen grundsatzlich keine Bedenken flr die Bebauung des Plangebiets.
Generell kdnnen schadstoffbelastete Flachen nach einer fachgerechten ausgefuhrten
Sicherung, insbesondere fir den Schulbetrieb, genutzt werden. Als belastet sind hier
alle Flachen einzustufen, in denen die Schadstoffbelastungen oberhalb der Prufwerte
der BBodSchV fir den Wirkungspfad Boden-Mensch fir Kinderspielflachen liegen.
Im Bereich versiegelter Flachen sind keine weiteren Sicherungsmalinahmen
notwendig.

Anfallender Bodenaushub ist auf seine Schadstoffbelastung zu untersuchen, nach
den Anforderungen der Mitteilungen der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) zu
deklarieren und zu entsorgen oder wiederzuverwerten.

7  Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente
Nutzung von Energie, Klimaschutz

a Ziele und Grundsiatze des Umweltschutzes

Gemal § 1 Abs. 6 Nr. 7 f) BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplanen
insbesondere die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente
Nutzung von Energie zu bertcksichtigen. Die vorliegende Planung ist in
Verantwortung mit den allgemeinen Klimaschutzzielen zu entwickeln (§ 1 Abs. 5
BauGB).

Des Weiteren wird auf die unter Kapitel D 1 aufgeflihrten gesetzlichen Grundlagen
verwiesen.

b Derzeitiger Umweltzustand und Prognose des Umweltzustandes bei
Durchfiihrung der Planung sowie Beschreibung von Vermeidungs- und
MinderungsmaRnahmen

Im Plangebiet sind Uberwiegend Grinflachen vorhanden. Am Ehlersdamm und der
Walseder Strafle gibt es liberwiegend private Wohnbebauung. Uber die
Energieversorgung liegen keine Informationen vor. Es ist davon auszugehen, dass
diese weitgehend konventionell erfolgt.

c Vorlaufige Bewertung

FUr das Plangebiet gelten grundsatzlich die Ziele Bremens zu einer klimaneutralen
Stadt. Neben hohen Energieeffizienzstandards erfordert dies perspektivisch fur den
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Bestand eine Minimierung des Energieverbrauchs und die moglichst weitgehende
Substitution von fossilen Energietragern durch erneuerbare Energien. Fir den
Neubau sind fossile Energietrager auszuschlief3en.

Es gelten die gesetzlichen Vorschriften, wie das Gesetz zur Einsparung von Energie
und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Warme- und Kalteerzeugung in
Gebauden (Gebaudeenergiegesetz - GEG), die Bremische Landesbauordnung mit
integriertem Begrunungsortsgesetz, das Bremische Gesetz zur Beschleunigung des
Ausbaus von Anlagen zur Stromerzeugung aus solarer Strahlungsenergie
(BremSolarG).

Fur offentlich genutzte Gebaude ist zudem die untergesetzliche Vorschrift
»1echnische Standards fur die Planung und Durchfuhrung von Bauvorhaben im
Hochbau bremischer &ffentlicher Bauherren und Zuwendungsempfanger*
anzuwenden.

Regelungen fur die nachgelagerten Bebauungsplane und die
Baugenehmigungsebene ergeben sich durch die jeweils geltenden Gesetze und
Vorschriften.

8 Auswirkungen durch anfallendes Abwasser und Auswirkungen auf
Oberflachengewasser

a Ziele und Grundsiatze des Umweltschutzes

Gemal § 1 Abs. 6 Nr. 7 a) und e) BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitplane
die Auswirkungen auf das Wasser (hier: Oberflachengewasser) sowie der
sachgerechte Umgang mit Abwassern zu bertcksichtigen. Die Belange des
Schutzgutes Wasser sind insbesondere in folgenden Fachgesetzen verankert:

Bundesweit werden im Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Ziele des Umweltschutzes fur
das Schutzgut Wasser festgesetzt. In Bremen gibt das Bremische Wassergesetz
(BremWG) zusatzlich landesspezifische Ziele vor.

Zweck des WHG ist es, durch eine nachhaltige Gewasserbewirtschaftung die
Gewasser als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen,
als Lebensraum fur Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schitzen. In das
WHG sind die Ziele der europaischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) integriert. Die
WRRL gibt einen Ordnungsrahmen zum Schutz der Binnenoberflachengewasser, der
Ubergangsgewasser, der Kiistengewasser und des Grundwassers.

Das Arbeitsblatt 102 der DWA (Deutsche Vereinigung flir Wasserwirtschaft,
Abwasser und Abfall e. V.) mit seinen Teilen 1 bis 4 spricht Handlungsempfehlungen
zur Beurteilung der Wirkung von Regenwassereinleitung aus Siedlungen und deren
Kanalnetzen in oberirdische Flieigewasser aus. Auf Grundlage dieser Empfehlungen
sind Emissions- und Immissionsbetrachtungen der Einleitung und
Auswirkungen/Folgerungen fur eine eventuell notwendige Bewirtschaftung dieser
Gewasser im Sinne der §§ 6, 12, 27, 29 und 57 WHG sowie der WRRL
durchzufihren. Ziel des Arbeitsblatts 102 der DWA ist es, die Veranderung des
Wasserhaushaltes durch Siedlungswasserabflliisse gegenuber dem natirlichen
lokalen Wasserhaushalt so gering zu halten, wir es 6kologisch, technisch und
wirtschaftlich zu vertreten ist.

Gemal Bremischem Wassergesetz (BremWG) und Bremischem Naturschutzgesetz
sind Gewasser grundsatzlich zu erhalten, zu vermehren und mdglichst naturnah zu
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entwickeln. Schmutz- und Niederschlagswasser ist nach dem Bremischem
Wassergesetz so zu beseitigen, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht beeintrachtigt
wird.

Gemal § 44 BremWG wird der Entwasserung von Regenwasser im dezentralen
System Vorrang gegeben. Die Umsetzung eines dezentralen
Entwasserungskonzeptes gemall BremWG kann daher nur zur Asnwendung kommen,
wenn die ortsspezifischen Gegebenheiten wie Versickerungsfahigkeit des Bodens,
Abstand zum Grundwasser oder vorhandene Vorfluter inklusive deren
Leistungsfahigkeit, eine dezentrale Entwasserung zulassen.

Zudem sind innerhalb eines Neubaugebietes die baulichen Mdglichkeiten fur ein
nachhaltiges Regenwassermanagement zu beachten. Wenn die vorgenannten
Madglichkeiten einer dezentralen Entwasserung (Versickerung/Ableitung in einen
Vorfluter) nicht vollstandig zur Erfullung des Regenwassermanagements ausreichen,
ist das verbleibende Regenwasser in die vorhandene 6ffentliche Kanalisation
abzufuhren. In diesem Fall sind die einzuleitenden Mengen mit dem Netzbetreiber
HanseWasser Bremen abzustimmen.

Gemaly Merkblatt DWA-M 102 ,Grundsatze zur Bewirtschaftung und Behandlung von
Regenwetterabflissen zur Einleitung in Oberflachengewasser soll sich das Konzept
zum Umgang mit Niederschlagswasser am naturlichen Gebietswasserhaushalt
orientieren. Es sind bei der Planung und Umsetzung Konzepte umzusetzen, die eine
hohe Verdunstung, Versickerung und eine grol3e Speicherfahigkeit aufweisen, um so
eine mdglichst geringe und verzdgerte Regenwasserabflussmenge in die
vorgegebenen Vorfluten zu erzielen. Des Weiteren ist im Planungsprozess gemaf
DIN 1986-100 (Entwasserungsanlagen fur Gebaude und Grundstlcke - Teil 100:
Bestimmungen in Verbindung mit DIN EN 752 und DIN EN 12056, 2016-12) eine
entsprechende Starkregenvorsorge mittels eines Uberflutungsnachweises fiir das
Baugebiet zu priifen. Der Uberflutungsnachweis wird mindestens fir ein 30-jahriges
Regenereignis ermittelt und dient der Feststellung, dass die aus dem
Uberflutungsnachweis resultierenden Uberstauregenmengen schadlos im Bereich
der im Bebauungsplan als 6ffentliche bzw. private Verkehrsflachen festgesetzten
Flachen zurickgehalten werden kdnnen.

Die Starkregenkarte Bremen zeigt insbesondere entlang der Osterholzer Landwehr
und mittig im stdlichen Teil des Plangebiets eine Uberflutungsgefahr bei
aulRergewohnlichen, intensiven und extremen Starkregenereignissen. Bei solch
starker Grundwasserneubildung kann es sein, dass sich Schichtenwasser auf den
geringdurchlassigen Boden bildet und zu Staunasse fuhrt.
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-

Abbildung 23: Starkregenkarte, SUKW (Stand November 2024)

b Derzeitiger Umweltzustand und Prognose des Umweltzustandes bei
Durchfiihrung der Planung sowie Beschreibung von Vermeidungs- und
MinderungsmafBnahmen

Die Starkregenkarte und die vorliegenden Informationen zur Bodenbeschaffenheit
lassen darauf schlieRen, dass Versickerungsmoglichkeiten im Plangebiet stark
eingeschrankt sind. Zudem ist der Flurabstand zum Grundwasser zu gering fur eine
Versickerung (siehe Kapitel D 2 ¢ Wasser).

An der ndrdlichen Grenze des Plangebiets verlauft die Osterholzer Landwehr. Sie
entwassert nach Angaben des Bremischen Deichverbands am rechten Weserufer in
Ostliche Richtung. Insbesondere im westlichen Teilbereich fallt sie aufgrund der dort
vorherrschenden Bodenbedingungen zeitweilig trocken. In der Stral’e Nuflzhorn
liegen strallenbegleitend Entwasserungsgraben.

Es liegen in den angrenzenden Stralen des Plangebiets keine 6ffentlichen
Niederschlagswasserkanale.

Die Schmutzwasserentsorgung im Plangebiet erfolgt im Trennsystem. Offentliche
Schmutzwasserkanale liegen im Ehlersdamm, in der Walseder Stral3e sowie der
Hans-Bredow-Stral’e und Nuf3horn.

Im Osten angrenzend an das Plangebiet befindet sich das ,Schmutzwasser-
Pumpwerk (S-PW) Mahndorf* mit diversen Zu- und Ableitungsstrangen. In der
Walseder Stral3e verlauft ein Schmutzwasserkanal, ein Zulaufstrang zum S-PW
Mahndorf. Dieser verlauft noérdlich der ehemaligen Baumallee.

c Vorlaufige Bewertung

Die randlichen Fleete und Kleingewasser sind zu erhalten und naturnah zu pflegen
sowie mit dauerhafter, ausreichend hoher Wasserfuhrung zu entwickeln.

Im Plangebiet bestehen Restriktionen fir die Versickerung des
Niederschlagswassers. Die Untersuchungen des Bodens ergeben, dass der Boden
nicht versickerungsfahig ist. Selbst bei einer oberirdischen Versickerung durch
Mulden ist mit anstehendem Wasser zu rechnen und daher ist eine Versickerung
nicht moglich. Der hohe Grundwasserspiegel schliel3t zudem eine unterirdische
Versickerung aus.
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Far den nordlichen Teil des Plangebiets empfiehlt sich respektive eine Einleitung des
Niederschlagswassers in das ortsnahe Gewasser, das Osterholzer Landwehr. Eine
Prufung nach Teil 2 des Arbeitsblattes DWA 102 ist erforderlich. Fur die Einleitung in
das Fleet ist die Einleitmenge mit dem Bremischen Deichverband und der
Wasserbehorde abzustimmen.

Ziel fur das gesamte Plangebiet ist eine naturnahe Regenwasserbewirtschaftung. Fur
die Reduzierung des Abflusses des anfallenden Niederschlagswassers aus dem
Plangebiet sind in nachgelagerten Planverfahren Varianten der Rickhaltung zu
prufen, z. B Dachbegrinung, Ruckhaltemulden und Drosselschachte
(Starkregenvorsorge). Mit Rickhaltemulden kann zudem eine Nutzung des
anfallenden Niederschlagswassers zur Verdunstung und zur Wasserversorgung der
vorhandenen und neu gepflanzten Baumbestande genutzt werden.

Fur die Niederschlagswasserbewirtschaftung und gegebenenfalls -behandlung sind
im nachgelagerten Bebauungsplanverfahren dafir verfigbare Flachen zu
berucksichtigen.

Das Schmutzwasser aus den Neubauten innerhalb des Plangebiets kann in die
vorhandenen offentlichen Schmutzwasserkanale der angrenzenden Stral3en
eingeleitet werden. Fur diesen offentlichen Kanal ,Zulaufstrang zum S-PW Mahndorf*
ist eine Trassenbreite von mindestens 4,0 m freizuhalten.

9 Auswirkungen durch sonstige Umweltbelange

Die sonstigen, u. a.in § 1 Abs. 6 Nr. 7 und in § 1a Abs. 3 und 4 BauGB genannten
Umweltbelange werden von der Planung nicht relevant betroffen.

10 Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Umweltbelangen

Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Umweltbelangen sind Uber die
Darstellungen unter den Punkten D 2 bis 9 hinaus nicht bekannt.

11 Prognose uber die Entwicklung des Umweltzustands des
Plangebiets bei Nichtdurchfiihrung der Planung

Bei Nichtdurchfiihrung der Planung wirde fir das Grundstlick am Ehlersdamm die
Festsetzung des Staffelbau- und Gewerbeplans 162 gelten (Gewerbeklasse IV mit
Baustaffel 1a). Fur das Plangebiet bestehen damit nur fir eine kleine Teilflache
planungsrechtliche Festsetzungen durch einen rechtskraftigen Bebauungsplan. Der
Groliteil des Plangebiets ware nach aktuellem Planungsrecht nicht bebaubar. Damit
ware eine Umsetzung der Planung nicht mdglich. Die aktuelle
Vegetationsausstattung mit halbruderalen Gras- und Staudenfluren und den
zahlreichen noch jingeren Siedlungsgehdlzen wirde zu einem dichteren Bestand,
gegebenenfalls bei entsprechendem Kronenschluss als Wald, aufwachsen. Der
bestehende Wald wirde sich weiter verdichten. Dabei wiirde die Bedeutung fur
Kaltluftentstehung bleiben, die Funktion als Kaltluftschneise eher geringer werden.

12 Anderweitige Planungsmoglichkeiten

Die Neugrindung einer Grundschule und einer Oberschule in Mahndorf sind
Ergebnis der Bedarfsplanung der Senatorin fur Kinder und Bildung. Eine andere
bauliche Nutzung fir den Geltungsbereich ist nicht vorgesehen.
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Die Entwicklung von Gewerbeflachen fur kleinteilige gewerbliche Ansiedlungen ist im
Stadtgebiet begrenzt und kaum noch vorhanden. Aufgrund der Lage des Gebiets
zwischen den Bahnanlagen, der Stral3enbahntrasse und der angrenzenden
gewerblichen Nutzung im Osten ist die anderweitige Nutzung der Flache nicht
vorgesehen.

13 Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter
Plangebiete

Es sind keine anderweitigen geplanten Vorhaben in Nachbarschaft zum Plangebiet
bekannt.

14 Verwendete Verfahren bei der Umweltprufung

Im Rahmen der Umweltpriifung wurden die nachfolgenden Methoden und Verfahren
verwendet, die auch in den jeweiligen Gutachten naher erlautert werden:

Verkehrsuntersuchung

In der Verkehrsuntersuchung sind die durch die Planung zu erwartenden
Mehrverkehre prognostiziert. Diese Zahlen sind Grundlage fur die schalltechnische
Untersuchung. Zudem wurden die ErschlieBungsmadglichkeiten untersucht, um einen
leistungsfahigen Anschluss des Gebiets zu gewahrleisten und die
ErschlieRungsvariante mit den geringsten Auswirkungen auf den zu erhaltenden
Altbaumbestand zu ermitteln.

Larm

In der schalltechnischen Untersuchung wurden die auf das Plangebiet einwirkenden
Schallimmissionen prognostiziert und mit Blick auf den Schutzstatus der Nutzungen
bewertet. Des Weiteren wurden die von den geplanten Vorhaben auf die
angrenzenden Nutzungen ausgehenden Emissionen prognostiziert und bewertet.

Boden/Altlasten

Es wurden die Informationen des Geologischen Dienstes flir Bremen ausgewertet
sowie weiterfUhrende Ergebnisse der bodenkundlichen Untersuchungen im
Plangebiet.

Biotopkartierung

Die Biotopkartierung und -bewertung wurde mittels des aktuellen KartierschllUssels
fur Biotoptypen in Bremen (Die Senatorin fur Klimaschutz, Umwelt, Mobilitat,
Stadtentwicklung und Wohnungsbau, Stand 2020) vorgenommen. Grundlage fir die
Bewertung der Biotope ist die von der Obersten Naturschutzbehérde Bremens
herausgegebene Biotopwertliste (Biotopwertliste 2014).

Brutvogel

Im Zeitraum von Ende Marz bis Mitte Juli 2019 erfolgte eine flachendeckende und
raumlich moglichst genaue Erfassung aller planungsrelevanten Brutvogelarten im
sudlichen Teil des Plangebiets. Es wurden daflir nach dem standardisierten
Revierkartierungsverfahren (,Methodenstandards zur Erfassung der Brutvogel
Deutschlands“, SUDBECK et al. 2005) alle Rote-Liste-Arten, streng geschitzte
Arten, Anhang I-Arten der EU-Vogelschutzrichtlinie, koloniebrutenden Arten sowie
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weitere regional seltene oder lokal bedeutsame Spezies erfasst. Bei Greifvogeln
wurde nach Moglichkeit der engere Brutbereich dargestellt bzw. im besten Fall der
Brutbaum lokalisiert. Fur die Kartierung wurden schlieRlich acht vollstandige
Gelandebegehungen durchgeflhrt.

FUr den nordlichen Teil des Plangebiets wurden im April, Mai und Juni 2022
plangemal weitere drei Kartierdurchgange zur Erfassung der Brutvogel
vorgenommen. Neben allgemein gefahrdeten, streng geschutzten und im Anhang I
der europaischen Vogelschutzrichtlinie aufgefihrten Arten standen hier vor allem
auch jene Spezies im Fokus, die auf Baume mit Hohlungen oder anderen
Dauerlebensstatten wie z. B. groRere Bruthorste angewiesen sind. In den Monaten
von Mai bis September 2022, das heif3t in der Phase besiedelter und sich dann
wieder auflésender Sommerwochenstuben, erfolgten ferner in wettergiinstigen, das
heil’t trockenen, warmen und windstilleren Nachten, detektorgestitzte Begehungen
im Plangebiet zur Erfassung wichtiger Fledermaus-Habitate. Hierzu geh6ren neben
den Quartieren auch wichtige Migrationsachsen (Flugstra3en) und essentielle
Nahrungshabitate. Mithilfe sogenannter Horchboxen (Ultraschalldetektor mit
Aufzeichnungssystem) wurden bei den insgesamt vier Kontrollgdngen auch zuvor
identifizierte Hohlenbaume gezielt nach ausfliegenden (abends) oder einfliegenden
(morgens) Tieren untersucht. Im Januar 2024 erfolgte eine Nachkontrolle auf
Winterquartiere (Nester und Hohlen) der Waldohreule. Neben der direkten
Sichtbeobachtung mit Hilfe eines Fernglases und einer Warmebildkamera wurde der
Bereich an und unter den Baumen nach indirekten Spuren, die auf eine Besiedlung
schlief3en lassen, untersucht. Der indirekte Nachweis kann tUber Federn, Gewolle,
FralRspuren oder Exkremente, bzw. eine Kombination daraus, erfolgen.

Fledermause

Fir den sudlichen Bereich des Plangebiets erfolgten im Zeitraum von Anfang Mai bis
Ende Oktober 2019 insgesamt acht nachtliche Detektor-Kartierdurchgange.

FUr den nordlichen Bereich des Plangebiets erfolgten im Zeitraum Mai bis September
2022 insgesamt sieben nachtliche Detektor-Kartierdurchgange.

Die Kartierung der Fledermause fuldt auf der Methode der Freilanderfassung mit
Ultraschalldetektor. Die zeitliche Verteilung auf die Frihjahr-/Sommer- und
Herbstmonate sowie die tageszeitliche Einteilung in Abend- und
Morgendammerungstermine richtete sich nach den Vorgaben der zustandigen
Naturschutzbehorde (der damaligen Senatorin fur Klimaschutz, Umwelt, Mobilitat,
Stadtentwicklung und Wohnungsbau, Bremen, im Jahr 2019).

Baumbestand

FUr den sudlichen Bereich erfolgte eine Bauminspizierung im Marz 2019 und Marz
2023, fur den nordlichen Teil im Marz 2022 und Mai 2023.

Die detaillierte Inspizierung des Baumbestandes erfolgte im Frihjahr in noch nicht
belaubtem Zustand. Insofern war ein genaues Absuchen des Baumholzes nach
Hohlungen, Spalten, Rissen, Spechtléchern usw. mdglich und damit folglich auch
nach allen Strukturen, die z. B. fiur quartierbesiedelnde Fledermausarten oder
héhlenbritenden Vogelarten, die als Fortpflanzungs- und Ruhestatten potenziell
genutzt werden kdnnen. Als Arbeitsgrundlage stand eine (digitale) Karte der von
Geoinformation Bremen eingemessenen Baume zur Verfugung.
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15 MaBnahmen zur Uberwachung (Monitoring)

Gemal § 4c BauGB haben die Gemeinden erhebliche Umweltauswirkungen, die auf
Grund der Durchfihrung der Bauleitplane eintreten konnen, zu tberwachen
(Monitoring). Ziel ist es, eventuelle unvorhergesehene, nachteilige Auswirkungen zu
ermitteln und gegebenenfalls geeignete MaRnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Da auf
Grundlage der fur den Umweltbericht verwendeten Gutachten Uber die dargestellten
Beeintrachtigungen hinaus erhebliche Umweltauswirkungen im Vergleich zur bisher
zulassigen Nutzung nicht zu erwarten sind, sind keine speziellen Ma3nahmen zur
Uberwachung vorgesehen.

Es werden die generellen Mallnahmen zur Umweltiiberwachung des Landes Bremen
durchgefiihrt. Sollten im Rahmen dieser Uberwachungsmafnahmen oder auch im
Zuge kunftiger Genehmigungsverfahren nachteilige Umweltauswirkungen ermittelt
oder in sonstiger Weise bekannt werden, so werden diese gemeldet und
gegebenenfalls geeignete MaRnahmen zur Abhilfe ergriffen.

Die in den vorlaufigen Bewertungen zu den Schutzgutern beschriebenen
Maflnahmen zur Vermeidung und Minimierung sind zu begleiten oder im weiteren
Verfahren anzuregen bzw. in stadtebaulichen Vertragen oder Ahnlichem festzulegen.

16 Allgemein verstandliche Zusammenfassung

Das Plangebiet ist gepragt von der Lage am Fleet Osterholzer Landwehr und der
daran angegliederten Grunstruktur im Norden sowie dem Waldbestand und einer
historisch gewachsenen Baumallee im Siden. Pragend flr das Plangebiet ist zudem
die Trasse der Straldenbahn, die das Gebiet in einen nérdlichen und sudlichen
Bereich teilt.

Im Plangebiet finden sich zum einen geschutzter Baumbestand und zum anderen
potentielle sowie bestatigte Habitatbaume. Das Vorkommen von
Avifauna/Fledermausen ist mit dem Erhalt der Altbaume weitgehend zu erhalten. Die
restliche Flache besteht aus ungenutzten, offenen Brachen, Gebuschfluren
(Brombeeren, Rosen, WeilRdorn etc.) und Einzelbdumen, bis hin zu kleineren
Baumbestanden. Vorkommen von Biotopen, die bundes- oder landesweit als
gefahrdet gelten, geschuitzt sind oder von hohem indikatorischem Wert waren, lassen
sich im Kartiergebiet nicht feststellen.

Mit Stand 2023 sind innerhalb der kartierten Flachen insgesamt 98 geschutzte
Baume nach BaumSchVO erfasst. Davon sind 76 als potentielle Habitatbaume
vorgefunden worden, die ein mittleres Artenschutzpotential bieten. Hiervon sind vor
allem die im Gebiet kartierten Fledermaus- und Vogelbestande betroffen. Besonders
der Altbaumbestand entlang der Osterholzer Landwehr, die Baumallee im Suden
sowie die potenziellen Habitatbaume gilt es moglichst zu erhalten. Eine besondere
Bedeutung nimmt das untersuchte Gebiet als Trittsteinbiotop fur die vorgefundenen
Arten, insbesondere Fledermause, ein.

Zentrales Thema fur die nachgelagerten Bebauungsplanverfahren ist der Erhalt der
geschutzten Baume und Habitatbdume. Gleichzeitig sind Baumneupflanzungen in
die Planungen zu integrieren, um einen lokalen Ausgleich fur die zu fallenden Baume
im Plangebiet herzustellen.

Die vorhandenen Altablagerungen sind gutachterlich erfasst und im Rahmen der
Baumalnahmen zu beseitigen. Insgesamt ist ein Bodenmanagement fur das
gesamte Plangebiet zu etablieren.
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Aufgrund der hohen klimatischen Bedeutung des Gebiets, insbesondere auch fur die
angrenzende Bebauung im Norden und Westen sind im Plangebiet Vermeidungs-
und Verminderungsmafinahmen in den nachgelagerten Bebauungsplanverfahren
festzusetzen.

Die Boden im Plangebiet sind weitestgehend nicht versickerungsfahig. Im Umgang
mit dem anfallenden Niederschlagswasser sollte durch Retention mit Hilfe begrtinter
Dachflachen und Ruckhaltemulden ein Verbleib des Regenwassers auf dem
Grundstuck geregelt werden. Insbesondere flr Starkregen sind die
Ruckhaltungsmaglichkeiten im weiteren Verfahren zu prufen.

Die Untersuchungen zu den Larmimmissionen ergaben, dass sich durch den
offentlichen Verkehrslarm und den Gewerbelarm Uberschreitungen der Grenzwerte
bzw. empfohlenen Immissionshdochstwerte ergeben kdnnen. In den nachgelagerten
Bebauungsplanverfahren ist dies bei der Gebaudestellung zu berucksichtigen.
Darlber hinaus sind gegebenenfalls passive Schallschutzmallnahmen festzusetzen.
Fur die gewerblichen Bauflachen ist im Bebauungsplanverfahren eine
flachenbezogene Beschrankung der zulassigen Emissionen erforderlich.

Die zu erwartenden erheblichen Beeintrachtigungen im Plangebiet, die nicht zu
vermeiden oder zu vermindern sind, mussen ausgeglichen werden. Zum Ausgleich
sind bereits Flachen in der Osterholzer Feldmark und Nahe ,Krietes Wald“ gesichert.

E Finanzielle Auswirkungen

Grundsaétzlich entstehen aus der FNP-Anderung nicht unmittelbar Kosten.

F Genderpriifung

Die mit der 36. Anderung des Flachennutzungsplans dargestellten Nutzungen
(gemischte Bauflachen, gewerbliche Bauflachen, Flache fur den Gemeinbedarf mit
der Zweckbestimmung Hochschulen/Quartiersbildungszentren/weiterfiUhrende
Schulen, StraRenbahnlinie, Grinflachen und Grinverbindungen) richten sich
gleichermal3en an Frauen, Manner und Diverse. Durch die dargestellten Nutzungen
sind daher grundsatzlich keine geschlechterspezifischen Auswirkungen zu erwarten.

Far Entwurf und Aufstellung im Auftrag

Die Senatorin fur Bau,
Mobilitat und Stadtentwicklung

Dr. Sinnemann

Bremen,



/

_ f“"‘T g._.::_J f'L.__E_J.ff ;wﬁ // Darstellungen Flachen und Anlagen fiir Ver- und Entsorgung FRE'E HANSESTADT BREMEN (STADTGEM E| N DE)

/ N Flachen fir Ver- und Entsorgung

[ | Flachennutzungsplan Bremen .
f f q
Auszug mit Anderungsbereich 1:10.000

Versorgung - Wasser

Versorgung - Wasserkeal FLACHENNUTZUNGSPLAN BREMEN

Entsorgung - Abfall

Bauflachen C) Versorgung - Gas Enisorgung - Abwasser 3 6 " An d e ru n g
Gemischte Bauflachen T
Freiflachen Bremen - Osterholz

Raumlicher Geltungsbereich FNP Bremen

¢ Versorgung - Elektrizitat
Anderungsbereich o

Versorgung - Fernwarme

OCceo

IERIERIET L HE

Gemischte Bauflachen - Prufbereiche - Wasserflachen
13 - 11
Wohnbaufidchen - Campus Osterholz" und ,Gewerbegebiet Nul3horn
” ”
|:| Grinflachen
Wohnbauflachen - Priifbereiche
g Grunflache - Parkanlage Grinflache - Badeplatz, Freibad . .
x\ Gewerbliche Bauflachen T Griinfla I — e ) (Bea I’beltu ngSStand . 1 3 . 01 2025)
" EES rinflache - Dauerkleingarten . Grunflache - Friedhof
&= Gewerbliche Bauflachen - Priifbereiche [  Grinflache - Sportplatz Griinflache - Photovoltaik
SO Hafengebiet
|:| Flachen flr die Landwirtschaft
Innovationsschwerpunkte Bildung, Forschung, Technologie
= Sonderbauflachen mit gewerblichem Schwerpunkt - Waldflachen Fir Entwurf und Aufstellung
a4 SO Airportstadt I Naturbelassene Flachen/ Die Senatorin fur Bau, Mobilitat und Stadtentwicklung
Flachen mit besonderer landschaftspflegerischer Bedeutung
SO Technologiepark Universitat )
o |_ () ] Naturschutzgebiete (nachrichtliche Ubernahme) B
n Jacobs UanGrSIty und SCIenCG Park remen, .........................
—— T Granverbindungen IM AURtrag ...oeeeeeeee e
\--' |:| Sonderbauflachen B B B Grinverbindungen - Planung
} Zweckbestimmung SO S0 Strafvollzu : s -
[ SO Woshenendhatsaebiot - <O Bund/ P I_g_ Dieser Plan wurde gemal} § 3 Absatz 2 Satze 1 und 2 Baugesetzbuch
- » oenenenchatisgenie ° anar ot VOM e, DIS e, im Internet veréffentlicht
c SO Campingplatz w SO Messen/ Ausstellungen/ Kongresse und zuséatzlich &ffentlich vereinfacht zuganglich gemacht.
= SO 30 Liegeplatz SO SO Krankenhaus
] —— 7] = TIF 2% SO Einzelhandel 3 SO GroRmarkt Die Senatorin fur Bau, Mobilitat und Stadtentwicklung
. ¥ y " o | ) | eare SO Einzelhandel/ Freizeit ws SO Nationale Mahnstatte Sonstige Darstellungen
. Anderungsplan (36 Anderung) 1 . 1 OOOO F%)T SO Freizeit/ Tourismus SBCL) SO Bildung m Bauflachen mit zu sichernden Griinfunktionen/ Im AUftrag ..........................................
'y - ' <o o so SO Umweltbildunaszentrum besondere Planungserfordernis bei Innenentwicklungsvorhaben i i
& me OO Freizeit/ Sport > 9 E Griinflachen mit solitarer gewerblicher Nutzung Beschlossen in der SItZUﬂg des Beschlossen in der SitZUI’]g der
| ——n Senatsam ... Stadtburgerschaftam ..........c.cccocoviiineenn
/] . B Fiichen fiir den Gemeinbedarf :_ | Historische Ortskerne/ 9
. J . = ="  Gebiete mit pragendem Altbaumbestand
| ’ { / Zweckbestimmung :: : : E Zentrale Versorgungsbereiche
. ' Sozialen Zwecken dienende Gebaude und Einrichtungen
...‘ / > “ W I vded nriehtung m Flachen fur Deponien (mit Folgenutzung)
._. . . n KU|tUl'e||en ZWGCken dlenende Gebaude Und EIanChtungen - i i 5 A ki e L e A
* Flachen fur Abgrabungen
. | | [ N PN Hochschulen / Quartiersbildungszentren / weiterfiihrende Schulen 9 9 Senatorin "A.usfertlgung vom
_ _ ) o Vorrangflachen fiir Windkraftanlagen Prasidenten des Senats
m\ : 3 Sportlichen Zwecken dienende Gebzude und Einrichtungen ! ' (Beschleunigungsgebiete gem. § 6a WindBG) am
- - . [} Zentrale Geb&ude und Einrichtungen der 6ffentlichen Verwaltung 4@@)@ Vorrangflachen fir Windkraftanlagen (Zwischennutzung)
e = Y Zentrale Gebaude und Einrichtungen, die der éffentlichen Sicherheit dienen ~ (Beschleunigungsgebiete gem. § 6a WindBG) . . .
Verkehrsflichen Vorrangflachen fur Windkraftanlagen (H6henbegrenzung der gesamten Anlage auf 120 m) IB?kanr;tmaChung gemaB § 6 Abs. 5 Baugesetzbuch durch Bereltstellung Im
nernet am ...
- E Autobahnen und autobahnéhnliche Stra3en E_-::] Flachen, unter denen der Bergbau umgeht
—f - . E Sonstige iiberdrtliche und értliche Hauptverkehrsstraen m Belastete Flachen (Altablagerungen) Rechtliche Grundlagen Baugesetzbuch (BauGB)
2\ =y Tunnel o BB Fifon E Uberflutungspolder Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F.d.B. vom
s ;-;/ - Bahnaniagen E L -: Gestaltungsraum Kleingérten, Freizeit und Natur Bremer Westen 21. November 2017 (BGB|. | S. 3786)
] f 9 Stratenbahn- / Busdepot L _ Planzeichenverordnung (PlanZV)
- ; - o @ Prifbereiche fur AusgleichsmalRnahmen
‘ -\.‘ I | Strallenbahnlinien StraRenbahnlinien in Planung
} , \ A wui’ Prifbedarf Umstei kt Mahndorf ; . - e
- N \\ /;-/\ 4 P Regional bedeutsame Umsteige- und Endpunkte B W OPNV-Trasse @ rribecaram Hmsteigeptnic Hannde Bearbeitet: ~Gunther (BPW) FIaCh en n UtZU n gS pla n
— : ‘ _ o \/ B r{///’/ = Unmgrenzung der Fléche fir den Luftverkehr |:| Von der Darstellung ausgenommene Flachen ( "WeiRkflachen" gem. § 5 Abs. 1 Satz 2 BauGB) Gezeichnet: Bode 13.01.2025
E':rfeen';fu"nifa"g‘lf’giflj'{izi?;_”effnnﬁfﬁ':ﬁ"é’rfiifiﬁm;m // @  Flughafen “__.. Von der Darstellung ausgenommene Vorrangflachen fiir Windkraftanlagen ( gem. § 5 Abs.1 Satz 2 BauGB) B remen 36 An d erun g
= e | | | Verfahren:  Zapf -

65 von 65




	679 S
	Bremische Bürgerschaft
	Drucksache 21/679 S
	Mitteilung des Senats vom 25. November 2025
	Flächennutzungsplan Bremen 36. Änderung Bremen-Osterholz („Campus Osterholz“ und „Gewerbegebiet Nußhorn“)



	Anlage zu Drs-21-679 S
	Depuvorlage_36. FNP-Änderung_Bericht
	02_Begründung_36. FNP-Ä._Bericht.docx
	A Plangebiet
	1 Lage und Abgrenzung
	2 Umgebung
	3 Entwicklung und Zustand
	4 Raumordnung / Anpassung der Bauleitplanung an die Raumordnung
	5 Geltendes Planungsrecht

	B Ziele, Zwecke und Erforderlichkeit des Bebauungsplanes
	1 Planungsziele und -zwecke
	2 Erforderlichkeit des Flächennutzungsplans
	3 Verfahren

	C Planinhalt
	1 Plandarstellung
	2 Verkehr / Erschließung
	3 Ver- und Entsorgung
	4 Entwässerung
	5 Schallschutz
	6 Naturschutz und Landschaft, Grünflächen
	7 Klima und Energie

	D Umweltbericht
	1 Ziele des Umweltschutzes, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen
	2 Auswirkungen auf Natur und Landschaft (hier: Biotope, Bäume, Tiere, Boden, Fläche, Wasser, Klima/Luft)
	a Ziele und Grundsätze des Umweltschutzes, die in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegt sind
	b Naturschutzrechtliche Festsetzungen und landschaftsplanerische Zielsetzungen für das Plangebiet
	c Derzeitiger Umweltzustand und Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung sowie Beschreibung von Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen
	Biotoptypen
	Flächenbilanzierung (Eingriffs-, Ausgleichsregelung)
	Bäume
	Tiere
	Boden
	Wasser
	Klima/Luft


	3 Auswirkungen auf Erholung, Stadt- und Landschaftsbild
	a Ziele und Grundsätze des Umweltschutzes
	b Derzeitiger Umweltzustand und Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung, sowie Beschreibung von Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen
	c Vorläufige Bewertung

	4 Auswirkungen auf den Menschen durch Immissionen
	a Ziele und Grundsätze des Umweltschutzes
	b Derzeitiger Umweltzustand und Prognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung sowie Beschreibung von Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen
	c Vorläufige Bewertung

	5 Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter
	a Ziele und Grundsätze des Umweltschutzes
	b Derzeitiger Umweltzustand und Prognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung sowie Beschreibung von Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen
	c Vorläufige Bewertung

	6 Auswirkungen durch Altlasten und Abfälle
	a Ziele und Grundsätze des Umweltschutzes
	b Derzeitiger Umweltzustand und Prognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung sowie Beschreibung von Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen
	c Vorläufige Bewertung

	7 Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung von Energie, Klimaschutz
	a Ziele und Grundsätze des Umweltschutzes
	b Derzeitiger Umweltzustand und Prognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung sowie Beschreibung von Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen
	c Vorläufige Bewertung

	8 Auswirkungen durch anfallendes Abwasser und Auswirkungen auf Oberflächengewässer
	a Ziele und Grundsätze des Umweltschutzes
	b Derzeitiger Umweltzustand und Prognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung sowie Beschreibung von Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen
	c Vorläufige Bewertung

	9 Auswirkungen durch sonstige Umweltbelange
	10 Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Umweltbelangen
	11 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands des Plangebiets bei Nichtdurchführung der Planung
	12 Anderweitige Planungsmöglichkeiten
	13 Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete
	14 Verwendete Verfahren bei der Umweltprüfung
	Verkehrsuntersuchung
	Lärm
	Boden/Altlasten
	Biotopkartierung
	Brutvögel
	Fledermäuse
	Baumbestand

	15 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring)
	16 Allgemein verständliche Zusammenfassung

	E Finanzielle Auswirkungen
	F Genderprüfung

	03_Planzeichnung_36. FNP-Ä_Bericht.pdf





